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1. Aufstellungsbeschluss und Planuni .i
(«ki -l-
H""'

Für das Gebiet südöstlich der Ortslage Gaarz und westlich der Bundesstra-
ße B 103 wurde die Satzung des Bebauungsplans Nr, 06 der Stadt Plau am
See ,,Photovoltaikanlage Gaarz? beschlossen und genehmigt (Aktenzeichen
BLV-8006/1 1 ).

Die Projektumsetzung erfolgte bisher nicht, weil insbesondere die Einbin-
dung in das Stromnetz zur Einspeisung des Solarstroms enorme wirtschaft-
liche Aufwendungen erfordert.

Für die derzeit rechtswirksam als sonstiges Sondergebiet ,,Energiegewin-
nung auf der Basis solarer Strahlungsenergie? überplante Fläche von etwa
913 ha lassen sich diese Aufwendungen nicht rechtfertigen, so dass durch
die Einbeziehung von bisher unbeplanten Flächen in einem Umfang von et-
wa 67,5 ha die Wirtschaftlichkeit des Projektes auch unter diesen er-
schwerten Bedingungen für Netzanbindung darstellbar ist.

Beabsichtigt sind für das in der Anlage 1 dargestellte Plangebiet auf einer
Gesamtfläche von mindestens 76,8 ha die Errichtung und der Betrieb einer
Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie (Photovoltaik).

Für diese Flächen liegen der Stadt Plau am See bereits konkrete Investiti-
onsabsichten im Sinne des Vorhabens vor. Die Sechste Freiland Photovol-
taik GmbH & Co. KG verpflichtet sich in diesem Zusammenhang zur Über-
nahme sämtlicher Planungskosten.

Die Stadtvertretung der Stadt Plau am See hat in ihrer Sitzung am
24,10.2012 die Aufstellung der 1, Änderung und 1. Ergänzung des Be-
bauungsplans Nr. 06 ,,Photovoltaikanlage Gaarz? beschlossen.

Bearbeitungsstand: September 2014 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
"Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See

Begründung
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2. Grundlagen der Planung

2.1 Rpchtsgriindlagen

o

o

Baugpsptföuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBI, I. S 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 11, Juni 2013 (BGBI. I S, 1548)

Baunutzungsverordnung (BauNV0) i. d. F, der Bekannjmarhung
vom 23. Januar 1990 (BGBI. I 5.132), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548)

o

o

Planzeichenverordnung (PlanzV 90) i. d. F. vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
22. Juli 2011 (BGBI. I S, 1509)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom
18. April 2006 (GVOBI, M-V 2006, S. 102), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V S, 323)

o

o

o

Kommunafüerfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(Kommunafüerfass«ing - KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Juli 2011 (GVOBI, M-V 2011, S. 777)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009, BGBI. I S. 2542, in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2010, zuletzt geändert
durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBI. I
S. 3154)

Gesetz des Landes Mpcklpnburg-Vorpommprn zur Ausführung
des Bundesnaturschiitygesptzes (Naturschutzausführ«mgqgp;pty

NatSchAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.02.2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 14 des
Gesetzes vom 12, Juli 2010 (GVOBI, M-V S, 383, 395)

o Hauptsatzung der Stadt Plau am See in der aktuellen Fassung

2.2 -s #l äÖliimi rii Illllr;I«ldllrm? &amm%Ami 'B%-a-g

o digitaler Auszug aus der Liegenschaftskarte des Kataster- und Ver-
messungsamtes des Landkreises Parchim, Lagebezugssystem, G/K
3o (Krassowski 4. Meridianstreifen) Gauss-Krüger-Koordinaten, - 3o
Streifensystem, Krassowskiellipsoid, Orientierung in Pulkowo, 4. Me-
ridianstreifen (S 42/83, EPSG: 2398), Februar 2011

Bearbeitungsstand: September 2014 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
?Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See

Begründung
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3. Vorgaben übergeordneter Planungen

Bauleitpläne unterliegen den Zielen der Raumordnung. Dabei sind die ein-
zelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende
Pläne oder Programme aufzustellen.

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen
und Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Es gelten die Ziele des Lan-
desraumentwicklungsprogramms für Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V
von 2C)05) und des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmeck-
lenburg (RREP WM vom 31,08.2011).

Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 ROG.

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung
und Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurtei-
len. In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension der PV-
Anlage, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswir-
kungen auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit.
Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn in-
folge der Größe des Vorhabens oder der ausgehenden Emissionen Auswir-
kungen zu erwarten sind, die über den unmittelbaren Nahbereich hinaus-
gehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung).

Nach § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB dürfen eritsprechend raumbedeutsame Vor-
haben den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. Das Wider-
spruchsverbot führt allerdings nicht automatisch oder generell zur baupla-
nungsrechtlichen Unzulässigkeit von raumbedeutsamen Freiflächen-
Photovoltaikanlagen,

Die Rechtsprechung verlangt dazu eine ,,nachvollziehbare Abwägung? der
Städte und Gemeinden. Regionalplanerische Festlegungen sind dann als
öffentlicher Belang in die Abwägung einzustellen.

Das Gesetz über das Landesraumentwicklungsprogramm des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern enthält in den Zielen der Raumordnung keine Rege-
lungen zum Einsatz erneuerbarer Energien zur Sicherstellung einer um-
weltschonenden Energieversorgung.

Ziffer 6 ,,Einzelfachliche Grundsätze? enthält jedoch ein eindeutiges Be-
kenntnis für die Stärkung der erneuerbaren Energien:

,,6.4.6 Der weiteren Reduzierung von Treibhausgasemissionen
ist, soweit es wirtschaftlich vertretbar ist, durch eine
komplexe Berücksichtigung von Maßnahmen
- zur Energieeinsparung,
- der Erhöhung der Energieeffizienz,
- der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale

1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
"Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See

Begründung

Bearbeitungsstand: September 2014
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- der Nutzung regenerativer Energieträger und
- der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen
Rechnung zu tragen,?

Eine Steuerung von PV-Anlagen durch positive oder negative Festlegungen
wurde auf regionalplanerischer Ebene bisher nicht vorgenommen, Die Kar-

te zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg weist

den Geltungsbereich des Bebauungsplans als Tourismusschwerpunktraum
aus. Bei den Tourismusschwerpunkträumen handelt es sich um Teilräume,

die bereits eine gute touristische Ausstattung aufweisen und entsprechend

intensiv genutzt werden. Sie heben sich von den übrigen Tourismusräumen
durch eine überdurchschnittliche hohe touristische Nachfrage und ein

überdurchschnittlich hohes touristisches Angebot ab.

Das Plangebiet befindet sich nordöstlich zum Vorbehaltsgebiet Landwirt-

schaft (Karte zum RREP Westmecklenburg) und unterliegt derzeit einer in-
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Nachweislich werden innerhalb des

Plangeltungsbereiches ausschließlich Böden mit geringen Bodenwertzahlen
und einer untergeordneten Bedeutung für die Landwirtschaft überplant

(siehe 7.1 Städtebauliches Konzept).

Gemäß dem Ziel 4.1 (2) des Regionalen Raumentwicklungsprogramms

Westmecklenburg soll der Innenentwicklung gegenüber der Außenentwick-
lung Vorrang eingeräumt werden:

,,Der Siedlungsflächenbedarf ist vorrangig innerhalb der bebauten Ortsla-
gen durch Nutzung erschlossener Standortreserven sowie Umnutzung und
Verdichtung von Siedlungsflächen abzudecken. Außerhalb der bebauten
Ortslage sind Bauflächen nur dann auszuweisen, wenn nachweislich insbe-
sondere die innerörtlichen Baulandreserven ausgeschöpft sind oder beson-

dere Standortanforderungen dies rechtfertigen.?

Mit der Nutzung des unmittelbaren Einzugsbereiches einer Bahnlinie wird
diesem Ziel der Raumordnung entsprochen,

Die Anlagen für die Energieversorgung in der Planungsregion Westmeck-
lenburg sollen bedarfsgerecht ausgebaut werden. Aus Gründen des Res-
sourcen- und Klimaschutzes, der Versorgungssicherheit und der regionalen
Wertschöpfung ist der Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen (vgl, Pkt.
6.5 [1] RREP Westmecklenburg).

Weitere allgemein gehaltene Absichtserklärungen, wie die Erforschung und
Nutzung regenerativer Energien zu unterstützen, können allenfalls als
Grundsätze der Raumordnung angeführt werden. Sie entfalten jedoch kei-
nerlei Bindungswirkung wie etwa auf dem Gebiet der Windenergienutzung,

Bearbeitungsstand: September 2014 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
"Photovoltaikanlage Gaarz? der Stadt Plau am See

Begründung
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Die Lage außerhalb von hochwertigen Landschaftsräumen vermindert das
Entgegenstehen öffentlicher Belange und führt gleichzeitig zur Verminde-
rung von Wechselwirkungen mit regionalplanerischen und anderen öffentli-
chen Belangen. l

Das vorliegende Planungsvorhaben entspricht dem Grundsatz der Raum-
ordnurig urid Landesplanung, die Anlagen für die regenerative Energiever-
sorgung zu erhöhen.

Für den vorliegenden Einzelfall stellte sich die Frage, inwieweit die Ent-
wicklung von Flächen für die Erzeugung von solarer Strahlungsenergie als
konkurrierende Nutzung anzusehen ist, wenn sich das Plangebiet innerhalb
eines Vorbehaltsgebietes für einen Tourismusschwerpunktraum befindet,
Darüber hinaus bietet das Vorhaben die Möglichkeit einer extensiven Grün-
landnutzung zwischen den Modulreihen, so dass im Sinne der Landwirt-
schaft keine Konkurrenzsituation eintritt.

Von Bedeutung für die gemeindliche Abwägung sind darüber hinaus der
allgemeine Klimaschutz, die Erschließung erneuerbarer Energiefelder auch
mit Hinblick auf mögliche symbiontische Effekte benachbarter Nutzungen
und der umweltverträgliche Umgang mit vorhandenen Konversionsflächen
zum Wohl der Allgemeinheit.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Grundzüge übergeordneter
Planungen nicht berührt sind, weil das Vorhaben weder der planerischen
Konzeption widerspricht, noch die mit dem vorliegenden Regionalen Raum-
entwicklungsprogramm verfolgten Ziele und Zwecke vereitelt.

4. Entwicklung des Bebauiingsplans

Als Vorgabe für die Bauleitplanung aus übergeordneten landesplanerischen
Zielstellungen ergibt sich eine Prüfpflicht der Städte urid Gemeinden, ob
der Flächenbedarf für die vorgeseherie siedlungsräumliche Nutzung inner-
halb der bestehenden Siedlungsfläche abgedeckt werden kann.

Die Stadt Plau verfügt über einen genehmigten und wirksamen Flächen-
nutzungsplan vom 11.09.2002 unter Berücksichtigung der 1. Änderung
vom 24.09.2012. Dieser weist das Bebauungsplangebiet in einem Umfang
von etwa 55 ha als Fläche für die Landwirtschaft sowie für rund 33,3 ha als
Sondergebiet Photovoltaik aus. Die Planungen lassen sich also zumindest
für Teilflächen des Bebauungsplangebietes nicht aus dem wirksamen Flä-
chennutzungsplan entwickeln.

Bearbeitungsstand: September 2014 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
"Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See

Begründung
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Die erforderlichen Anpassungen zu Gunsten eines sonstigen Sondergebie-
tes mit der Zweckbestimmung ,,Photovoltaik? erfolgen daher im Parallel-
verfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Auf das entsprechende Bauleit-
planverfahren zur 3, Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Plau
am See wird verwiesen.

Das planerische Konzept der Stadt Plau am See sieht vor, der Solarener-
gienutzung einen substantiellen Raum zuzuordnen. Genutzt wird ein vor-
geprägter, raumverträglicher Standort. Die Konzentrationswirkung am ge-
planten Standort schließt die Inanspruchnahme kleinerer Satellitenstandor-
te weitestgehend aus.

Innerhalb der Entwicklung des Bebauungsplans wurde die Bedeutung von
Freiräumen als natürliche Lebensgrundlage, als ökologischer Landschafts-
und Erlebnisraum sowie als Wirtschaftsraum gleichermaßen berücksichtigt.

5. Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung und 1. Ergänzung des Be-
bauungsplans Nr, 6 ,,Photovoltaikanlage Gaarz? ist im Maßstab 1: 2.000
dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von 88,9 ha.

l

Er erstreckt sich im Außenbereich auf die Flurstücke 88 (teilweise), 110,
111, 115 teilweise, 118 teilweise, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 112/1,
113/1, 113/2 teilweise, 113/3 teilweise, 114/2 teilweise, 114/7, 117/1
teilweise, 125/1, 126/7, 126/8 der Flur 17 in der Gemarkung Plau.

Das Bebauungsplangebiet liegt südöstlich der Ortslage Gaarz und wird wie
folgt begrenzt:

im Norden durch Feldhecke, Acker- und Unlandflächen (Flurstücke
7/5, 125/2 der Flur 17 in der Gemarkung Plau)

im Osten durch die Bundesstraße B 103 (Meyenburger Chaussee)

im Süden durch landwirtschaftliche Nutzflächen (Gemarkung Gran-
zin Flur 4) jj

im Westen durch landwirtschaftliche Nutzflächen und eine Feldhe-Nu

utzicke sowie nordwestlich durch die Nutzgärten der Wohnbebauung
der Ortslage Gaarz.

o

o

o

o

l

Bearbeitungsstand: September 2014 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
"Photov51taikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See
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l
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6. Bpqrhaffenheit des Plangebietes

Der Planungsraum befindet sich im Außenbereich östlich der Ortslage
Gaarz und nordwestlich der Ortslage Dresenow.

Die gegenwärtige Nutzung der Flächen innerhalb des Geltungsbereiches
des Bebauungsplans stellt sich wie folgt dar:

Die geplanten Sondergebietsflächen umfassen ausschließlich intensiv ge-
nutzte Ackerflächen mit geringen Bodenwertzahlen. Nördlich sowie westlich
grenzen Gehölz- und Heckenstrukturen an das Plangebiet, Im Süden und
Osten befinden sich intensiv genutzte Ackerflächen. Die B 103
(Meyenburger Chaussee) grenzt östlich an den Geltungsbereich.

In Verlängerung des Dresenower Weges verläuft in Ost-Westrichtung in-
nerhalb des Geltungsbereichs ein unbefestigter Feldweg, In Nord-
Südrichtung verläuft durch das Plangebiet die Bahnlinie Meyenburg - Ka-
row.

Das Gelände ist durch geringe Reliefenergieunterschiede gekennzeichnet
und fällt von rund 100 m ü. DHHN 92 im Nordwesten auf bis zu 85 m ü,
DHHN 92 im Südosten ab,

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich zwei gesetzlich geschützte
Biotope. Dabei handelt es sich um einen Soll etwa 400 m südlich der
Ortslage Gaarz und um ein naturnahes Feldgehölz etwa 550 m östlich der
Ortslage Gaarz.

Nationale und Europäiqrhp Schutzgebiete befinden sich nicht im Ein-
flussbereich des geplanten Vorhabens.

Trinkwasserfassungen oder Wasserschutzgebiete werden nach derzei-
tigem Kenntnisstand nicht berührt.

Altlastverdachtsflächen, die im Kataster des Landkreises Ludwigslust-
Parchim erfasst sind, werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht be-
rührt.

Bearbeitungsstand: September 2014 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
"Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See

Begründung
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7. Inhalt der Bebauungsplanergänzung

7.1 Städtebauliches Konzept

Aufgabe des Bebauungsplans ist es, eine städtebauliche Ordnung gemäß
den in § 1 Abs. 3 und 5 BauGB aufgeführten Planungsleitsätzen zu gewähr-
leisten. Im Sinne einer baulichen Verdichtung, zur Gewährleistung einer
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung sowie zur gestalterischen Ein-
flussnahme ist es erforderlich, diese Ansprüche über eine Bebauungspla-

nung festzuschreiben.

Ziel der 1. Änderung und 1, Ergänzung des Bebauungsplans soll sein,
durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes ,,Photovoltaik? (§ 11
Absatz 2 Baunutzungsverordnung) die Realisierung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage (PVA) zur Erzeugung von umweltfreundlichem Solar-
strom planungsrechtlich zu ermöglichen und zu sichern,

Dabei hat der Gesetzgeber mit der Klimaschutznovelle des BauGB 2011
den Erfordernissen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung als öffentli-

chen Belang eine herausgehobene Stellung eingeräumt. Der Mitigation des
Klimawandels sowie der Anpassung an den Klimawandel ist also gemäß §
la Abs. 5 5.I BauGB Rechnung zu tragen,

Klimaschutz- und Anpassung gehen also in die Abwägung nach § 1 Abs, 7
BauGB als gleichwertiger Belang ein,

Die Novelle der Innenentwicklung 2013 soll die Innenentwicklung stär-
ken und die Neuinanspruchnahme von Flächen auf der ,,Grünen Wiese? un-
ter Wahrung der Urbanität und Attraktivität von Städten und Gemeinden
verringern. Der Vorrang der Innenentwicklung muss damit als Planungsziel
gelten (§ 1 Abs, 5 S.3 BauGB),

Mit der Ergänzung der Bodenschutzklausel in § la Abs. 2 BauGB besteht
eine Begründungspflicht für die Umwandlung von Landwirtschaftsflächen
sowie die Pflicht zur Ermittlung des Potenzials an Brachflächen, Gebäude-
leerstand, Baulücken und anderen Nachverdichtungsmöglichkeiten.

Unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Standortbe-
dingungen einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sind vielfältige Faktoren
entscheidend für die Standortwahl. Die Geländestruktur sollte möglichst

homogen und eben sein, Weiterhin sind Verschattungen durch Bäume oder
bauliche Objekte zu vermeiden. Beides wird durch die landwirtschaftlichen
Nutzflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans mit sehr geringen Re-
liefenergiehöhen von wenigen Metern gewährleistet.

Bearbeitungsstand: September 2014 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
"Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See

Begründung
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Die Vorhabenfläche wurde sowohl nach rechtlichen Aspekten der zurücklie-
genden Klimaschutznovelle des BauGB als auch nach ökologischen und
wirtschaftlichen Kriterien geprüft.

Um der Landwirtschaft kein hochwertiges Ackerland zu entziehen, wurde
der Planungsraum auf Böden mit geringen Bodenwerten beschränkt. Zu-
dem sind die Errichturig und der Betrieb auf etwa 10 '/o der Flächen des
Gpltiingsbereiches bereits jetzt planungsrechtlich zulässig.

Die Neuinanspruchnahme von 67,5 ha intensiv genutzter Ackerfläche für
die Energiegewinnung aus Solarer Strahlungsenergie muss die Stadt Plau
am See begründen.

Unbebaute Flächenreserven (Nicht-Ackerflächen) stehen im gesamten
kommunalen Einzugsgebiet nicht zur Verfügung. Insofern soll ein durch die
Bahnlinie und ein wirksames sonstiges Sondergebiet für die Energiegewin-
nung aus Solarer Strahlungsenergie vorgeprägter Standort erweitert wer-
den. Dieser Standort empfiehlt sich durch seine geringe Bpdpiitung für
die Landwirtschaft, Die betroffenen Böden sind überwiegend durch San-
de oder lehmige Sande mit Bodenwertzahlen zwischen 10 und 25 gekenn-
zeichnet (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Auszug aus dem Katasterwerk des Landkreises Ludwigslust-Parchim (Stand 18.12.2012), die
bestehenden und geplanten sonstigen Sondergebietsflächen sind durch gelbe Fläche-nsignaturen und ei'nen roten
Rand besonders hervorgehoben

Bearbeitungsstand: September 2014 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
"Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See

Begründung
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Seite §ll

Durch die große Bedeutung des Tourismus in der Region um den Plauer

See hat die Stadtvertretung im Rahmen einer Grundsatzentscheidung den

Schwerpunkt auf die Förderung der Solarenergieerzeugung und die Be-

grenzung der Windenergienutzung gelegt.

Dennoch umfasst der Regelungsbedarf der Stadt Plau am See die Begren-

zung des Maßes der baulichen Nutzung unter Berücksichtigung der Emp-
findlichkeiten der Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen, Mensch und Ge-
sundheit sowie Landschaftsbild,

Die Anlagen sollen zur Vermeidung städtebaulicher Fehlentwicklungen so
konzipiert werden, dass sich die Baukörper in das Landschaftsbild einfügen
und darüber hinaus keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen er-

zeugen. Insofern spielen vorhandene und geplante Eingrünungen eine
übergeordnete Rolle.

Die Konzentrationswirkung der PV-Anlagen im Plangebiet verhindert die
Beeinträchtigung von touristischen Schwerpunktbereichen des kommuna-
len Einzugsbereiches der Stadt Plau am See.

Das Vorhaben gehört zu den raumbedeutsamen Planungen. Es widerspricht
jedoch nicht den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung.

Negative Beeinflussungen des Ortsbildes werden so gering wie möglich ge-
halten, Die geplanten Investitionen stehen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer positiv zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung der
Stadt und den umweltpolitischen Vorgaben der Bundesregierung zur Opti-

mierung der Erzeugung von erneuerbaren Energien,

Um eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die städtebauliche Ge-
stalt sowie das Orts- und Landschaftsbild zu erhalten, erfolgt eirie größere

räumliche Trennung der geplanten Sondergebiete zu bewohnten Ortslagen.

Durch die vorgesehene Eingrünung des Standortes wird die Wirkung des
Vorhabens gemindert und die Wahrnehmbarkeit der Freiflächen-
Photovoltaikanlage minimiert,

Das Plangebiet selbst unterliegt derzeit einer großflächigen intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung. Mit der Realisierung des Vorhabens werden
diese Flächen weitestgehend einer extensiven Grünlandnutzung zugeführt,

Durch die günstige Topographie mit sehr geringen Höhenunterschieden in
Verbindung mit der nahezu vollständigen Eingrünung des gewählten
Standortes wird die Wahrnehmbarkeit der bis zu 3,00 Meter hohen Modul-

tische auf ein Minimum reduziert. Die Begrenzung des Maßes der baulichen

Nutzung und die Festsetzung der geplanten Sichtschutzhecken sichern die-
se städtebaulichen Aspekte auch planungsrechtlich ab. Unkontrollierte
Fehlentwicklungen im Plangebiet werden so verhindert,
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Mit den getroffenen Festsetzungen wird eine natur- und siedlungsverträgli-
che Nutzungsmischung aus Grünlandbewirtschaftung, der Erzeugung er-
neuerbarer Energien und der Schaffung von Rückzugslebensräumen er-
reicht.

Die derzeit landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft erhält sinnvolle
Strukturen und Grünzüge. Alle zulässigen Eingriffe in den Natur- und Land-
schaftsraum, insbesondere die Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild
können nachweislich ausgeglichen werden.

7.2 Art und Maß der baulichen Nutzung

Für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist in der Regel eine
Baugenehmigung erforderlich. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass
nicht privilegierte Anlagen gemäß § 35 Abs. I BauGB im unbeplanten Au-
ßenbereich unzulässig sind.

Auch als sonstige Vorhaben im Sinne von § 35 Abs. 2 BauGB sind PV-
Anlagen unzulässig, weil bereits die Bodeninanspruchnahme dem als öf-
fentlicher Belang entgegensteht.

Die Gemeinde nutzt vorliegend die Möglichkeit, sonstige Sondergebiete
gemäß § 11 Abs. 2 BauNV0 auszuweisen, denn die beabsichtigte Art der
Nutzung mit der Zweckbestimmung ,,Energiegewinnung auf der Basis sola-
rer Strahlungsenergie? wird durch die Definition der Sondergebiete nach §
10 BauNVO nicht gedeckt.

Die Modultische selber bestehen jeweils aus 50 Solarmodulen (fünf Module
übereinander und zehn Module in der Reihe), Die einzelnen Module werden
mittels Klemmen an dem Untergestell befestigt.

Die einzelnen Tische werden in der Regel auf Leichtmetallpfosten montiert.
Diese werden in den unbefestigten Untergrund gerammt. Eine nachhaltige
Versiegelung des Bodens ist nicht notwendig. Die Module werden zu Strän-
gen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Zentralwechselrich-
ter angeschlossen werden.

Die Abführung der erzeugten elektrischen Energie und die Einspeisung
werden in Absprache mit dem zuständigen Energieversorgungsunterneh-
men gesondert vertraglich geregelt und sind entsprechend nicht Gegen-
stand des vorliegenden Bebauungsplans.

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und
die Höhe der baulichen Anlagen geregelt.
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Der erforderliche Flächenanteil des Baugrundstückes, der überbaut wird,
richtet sich nach den Abmessungen und der Anzahl der einzelnen Module
sowie den nicht überbauten ,,verschatteten? Zwischenräumen.

Man kann in der Praxis also davon ausgehen, dass ca. 45 o/o der Sonderge-
bietsfläche von den Modultischen überstanden wird und auf Grund der

Verschattungswirkung eine Freihaltefläche von 55 ?!/o der Fläche erforder-

lich ist, um eine optimale Energieausbeute erzielen zu können (entspricht
einer GRZ von 0145).

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbaute
Fläche nicht mit der geplanten versiegelten Fläche deckt, denn im Sinne

des Minimierungsgebotes der erforderlichen Eingriffe in das Schutzgut Bo-

den wurde durch den Vorhabenträger eine Bauweise gewählt, die die maß-

gebenden Bodenfunktionen auch unterhalb der Modultische weitestgehend
nicht beeinträchtigt.

Nachweislich stellt sich im Bereich der Vorhabenfläche im Vergleich zur

derzeitigen intensiven Ackernutzung durch die geplante extensive Bewirt-

schaftung ein deutlich höheres Arteninventar ein.

Mit Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil

der Vorhabengrundstücke festgesetzt, auf dem das zulässige Maß der bau-

lichen Nutzung realisiert werden darf.

Zur Zahl der Vollgeschosse (Z) sirid keine Festsetzungen erforderlich, weil

die Höhe baulicher Anlagen (H) in Metern über HN zur Bestimmung des

Maßes der baulichen Nutzung, insbesondere zur Vermeidung von unnötigen

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes innerhalb der Planzeichnung Teil

A jeweils baufeldbezogen festgesetzt wird.

Für die Modultische und die geplanten Nebenanlagen wird nach derzeitigen

Planungen des Vorhabenträgers eine maximale Höhe von 3,00 m über Ge-
ländeoberkante nicht überschritten,

Weitere mögliche Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind nicht

Gegenstand der Regelungsabsicht der Stadt Plau am See.

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

1. Das sonstige Sondergebiet ,,Energiegewinnung auf der Basis solarer
Strahlungsenergie? (50 EBS) dient gemäß § 11 Absatz 2 BauNVO der
Errichtung und dem Betrieb von großflächigeri Photovoltaikarilagen,
Zulässig sind insbesondere Modultische mit Solarmodulen sowie die
für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, Um-

spannstationen, Wechselrichterstationen, Verkabelung, Wartungsflä-
chen und Zufahrten.
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2, Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet
,,Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie? (50
EBS) gemäß § 17 Absatz I BauNVO auf 0,45 begrenzt. Abweichend
von § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl
nicht überschritten werden.

7.3 Flächen und Maßnahmen zum Srhufz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Bodpn, Natur und l andsrhaft

Eingriffe in Natur und Landschaft sind definiert als ,,Veränderungen der Ge-
stalt oder Nutzung von Grundflächen im besiedelten und unbesiedelten Be-
reich, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Landschaftsbild
oder den Erholungswert der Landschaft erheblich oder nachhaltig beein-
trächtigen können,?

Hinsichtlich des o. g, Vorhabens werden Neu-, Aus- und Umbauten als Ein-
griff bewertet. Insbesondere stellt die Befestigung (Versiegelung) einer
bisher unbefestigten Fläche einen Eingriff dar, Der Eingriffstatbestand ist
schutzgutbezogen zu prüfen.

Weiterhin sind die Grundsätze der Eingriffsregelung formuliert: Die Ein-
griffsvermeidung hat Vorrang vor der Minimierung, vor dem Ausgleich von
Eingriffen und letztlich vor dem Ersatz der Eingriffsfolgen.

Dabei werden vermeidbare Eingriffe bzw. deren Folgen ausgeschlossen.
Unvermeidbare Eingriffe sind auf das notwendige Maß zu minimieren.

Verbleibende Folgen des Eingriffs auf die Funktionen des Natur- und Land-
schaftshaushaltes sind auszugleichen bzw. im erforderlichen Umfang
(Kompensationsfaktor) zu ersetzen. Alle zur Bearbeitung erkennbaren Ein-
griffe in Natur und Landschaft werden entsprechend den Hinweisen zur
Eingriffsregelung M-V erfasst und bewertet. Maßnahmeri innerhalb des Gel-
tungsbereiches werden hier nachrichtlich zusammengefasst:

Alle nicht bebaubaren Freiflächen innerhalb des Geltungsbereiches, die für
Pflanzungen oder andere Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen sind, werden in der
Planzeichnung Teil A als private Grünfläche festgesetzt.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind Biotopstrukturen vorhanden, die
über den Ausgleichsbezug des § la Abs. 3 BauGB hinaus eine Festsetzung
gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung entsprechender Strukturen erfordern.
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Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

1. Innerhalb des Gelturigsbereiches sind nicht bebaute Flächen durch

die Einsaat von standortheimischem Saatgut als naturnahe Wiese

zu entwickeln. Die Mahd dieser Flächen ist unter Berücksichtigung
avifaunistischer Anforderungen und den speziellen Anforderungen
von Wiesenbrütern nicht vor dem 15, August eines Jahres zuläs-
sig. Das Mähgut soll zur Aushagerung entfernt werden.

2. Die mit A gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind wie folgt
zu bepflanzen. Je 100 m2 Pflanzfläche sind jeweils 10 Sträucher
der Arten Rosa tomentosa, Rhamus catharticus in der Qualität
60/100, jeweils 10 Sträucher der Arten Rosa canina, Rosa
rubiginosa, Cornus sanguinea, Corylus avellana in der Qualität
60/100, 15 Sträucher der Art Prunus spinosa und 20 Sträucher

der Art Crataegus spec, in der Qualität 60/100 anzupflanzen,

3. Die mit Buchstaben B gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur

Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als

Kleingewässer zu erhalten,

4. Die mit Buchstaben C gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur

Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als

naturnahes Feldgehölz zu erhalten.

Die vorgesehene Art und Dauer der Entwicklungspflege sowie die Umset-

zung weiterer Kompensationsmaßnahmen werden gemäß § 11 BauGB im
Rahmen des Städtebaulicheri Vertrages gebunden,

7.4 Örtliche Bauvorschriften

Die Städte und Gemeinden haben auf Grund der Ermächtigung, ,,örtliche

Bauvorschriften? erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Ge-

staltungspflege tätig zu werden,

Die Rechtsgrundlage für ein solches Handelri ist durch § 86 Absatz 3 der

Laridesbauordnung M-V gegeben,

Für den Planungsraum des vorliegenden Bebauungsplans ist in diesem Zu-

sammenhang die Zulässigkeit von Einfriedungen festzusetzen.

Folgende Festsetzungen wurden dazu getroffen:

1, Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 3,00 m innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauurigsplans zulässig. In Einfriedungen müs-
sen Öffnungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe im
Höchstabstand von 15 m eirigerichtet werden.
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7.5 Umweltprüfung

Nach § 2 Abs, 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans
eine Umweltpfüfung durchzuführen. Das Ergebnis ist in dem Umweltbe-
richt, der ein gesonderter Teil der Begründung des Bebauungsplans ist,
darzustellen.

Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden urid sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Absatz I BauGB und einer entsprechenden
Abstimmung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung
nach § 2 Absatz 4 BauGB erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im um-
weltbericht.

Durch die Umweltprüfung können vorhersehbare erhebliche Beeinträchti-
gungen der Umwelt sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden.
Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf seine Wirkungen auf die Schutz-
güter nach § 2a BauGB untersucht. Auf Grund der Standortsituation und
möglicher Umweltwirkungen des Vorhabens wird insbesondere für die
Schutzgüter Mensch/Siedlung, Geologie/Boden, Tiere/Pflanzen und Land-
schaft ein erhöhter Untersuchungsbedarf festgestellt.

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens
sind die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage
einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen.

Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und
Bewertung des Umweltzustandes wurde daher der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors von 100 m als Grenze
des untersuchungsraumes gewählt.

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten
Untersuchungsbedarf festgestellt:

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante
Flächeninanspruchnahme betreffen die Schutzgüter Boderi, Tiere
und Pflanzen.

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase
sind bezüglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden,
Pflanzen und Tiere zu beurteilen,

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tie-
re, Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen,
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7.6 Verkehr

Für die geplante Freiflächen-Photovoltaikarilage ist eine verkehrliche Er-

schließung ausschließlich in einem sehr begrenzten Umfang erforderlich.
Die Anbindung an die Bundesstraße B 103 erfolgt über den vorhandenen

Wirtschaftsweg in Verlängerung des Dresenower Weges.

Für die Bauphase wird sich hier ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch

Lieferfahrzeuge und Montagepersonal nicht vermeiden lassen. Innerhalb

der Betriebsphase sind keine Einflüsse auf das bestehende Verkehrsauf-
kommen zu erwarten.

Eine Befahrung der verbleibenden Sondergebietsflächen erfolgt lediglich in

der Bauphase, so dass hier keine weiteren Verkehrsflächen zu errichten
sind.

8. Immissionsschutz

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine we-

sentlichen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur
ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von

Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte füh-
ren könnten.

Blendwirkungen

Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft treten relevante Reflexionen

und Blendwirkungen nur bei fest montierten Modulen in den Morgen- bzw.

Abendstunden auf. Der Einwirkungsbereich ist auf die im Südosten und

Südwesten angrenzenden Flächen begrenzt. Bei Entfernungen zu den Mo-

dulen über 100 m sind die Einwirkungszeiten gering und beschränken sich

auf wenige Tage im Jahr.1

Da sich die nächstgelegenen Wohnnutzungen im Nordwesten außerhalb des
Einwirkungsbereichs der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage befin-
den, werderi keine relevanten Blendwirkungen auftreten.

Die Module sind in ihrer Oberfläche und Ausrichtung unabhängig davon so

zu gestalten, dass keine Blendwirkungen an bestehenden Straßen und We-
gen hervorgerufen wird,

1 R. BORGMANN, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Blendwirkungen durch Photovoltaikanlagen
/
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Berücksichtigt man den Fahrzeugverkehr aus südlicher Richtung der Bun-
desstraße B 103, so ist auch hier sicher gestellt, dass auf Grund der ge-
planten natürlichen Eingrünung des Standortes keine relevanten Blend-
wirkungen auftreten.

Betriebliche Lärmemissionen

Im Nahbereich der Anlage können z. B. durch Wechselrichter und Kühlein-
richtungen betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Um ausreichenden
Schallschutz zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit
einem Mindestabstand von 100 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung er-
richtet.

Betriebliche sonstige Immissionen

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist riicht vorgeseheri.

9. Wirtschaftliche Infrastruktur

9.1 Energie-, Wasserver- und -entrorqung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes verläuft eine 20-kV-Freileitung
der WEMAG Netz GmbH.

Die von der Baugrenze freigehaltene Leitungszone der Gasversorgungslei-
tung der ONTRAS Gastransport GmbH wurde in der Planzeichnung Teil A
mit dem Planzeichen 15.5 gemäß Planzeichenverordnung - ,,Mit Geh-,
Fahr- und Leitungsrechten belastete Fläche? nachrichtlich festgesetzt.
Die Rechtsgrundlage dafür bildet § 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB.
Die Einhaltung und die Sicherheitsabstände gemäß der DIN 1998, EN
50341, DIN VDE 0100 Teil 520 und Unfallverhütungsvorschrift BGV A 3
,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel? sind zu beachten,

Das Ausführen von Arbeiten im Bereich der Anlagen wird nur mit Sicher-
heitsabschaltung gestattet.

Mindestens 4 Monate vor Baiibpginn hat bauausführende Firma vor dem
geplanten Baiibpginn eine örtliche Einweisung bei der WEMAG Netz GmbH
zu beantragen.

Die Hinweise zum Schutz von Versorgungsleitungen sind zu beachten.
Durch den Gpltiingsbereich des Bebauungsplaris verläuft ein in Betrieb be-
findliche Anlage der Verbundnetz Gas AG. Hierbei handelt es sich um die
Ferngasleitung Nr. 99 DN 600,
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Ergänzend zur Broschüre ist darüber hinaus zu beachten, dass:

o

o

die v, g, Anlage/n mittig in einem Schutzstreifen liegen und in die-
sem für die Dauer des Bestehens der Anlage/n keine baulichen Anla-
gen errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden dür-
fen, die den Bestand oder Betrieb der Anlage/n beeinträchtigen oder
gefährden;

neben den Schutzstreifen für Ferngasleitungen Sicherheitsabstände
zu bestimmten Objekten und Maßnahmen existieren, die bei der Pla-
nung und Realisierung entsprechender Vorhaben zu berücksichtigen
sind

o

o

o

o

o

o

*

*

*

*

im vorgesehenen Planbereich für die Photovoltaikanlagen einschl,
Nebenanlagen auf der gesamten Länge ein Arbeitsstreifen von 20,Om
auf der Ferngasleitung zu Reparatur- und Instandhaltungszwecken
an den VNG-Anlage/n vorzusehen und von jeglicher Bebauung frei-
zuhalten ist;

Einfriedungen von VNG-Anlagen grundsätzlich nicht gestattet wer-
den, da der Schutzstreifen der Anlage/n zu jeder Zeit frei zugäriglich
sein muss, um notweridige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
durchführen zu können;

die Nutzung des Schutzstreifens der Anlage/n als Fahrweg, auch
während der Bauphase, nicht gestattet wird.

Kreuzungen von Ver- und Entsorgungsleitungen mit den Anlage/n
möglich sind, welche grundsätzlich rechtwinklig als Unterkreuzung
(Mindestabstand 015 m) zu den Anlage/n zu planen sind; Knickpunk-
te sind dabei außerhalb des Schutzstreifens anzuordnen.

die Errichtung von Zufahrten zur Photovoltaikanlage, die die Fern-
gasleitung kreuzen, gesondert mit der VNG abzustimmen sind, da
derzeit noch nicht eingeschätzt werden kann, ob es dann zu Lei-
tungssicherungsmaßnahmen kommen muss;

Anpflanzungen so zu planen sirid, dass folgende lichte Mindestab-
stände zu v. g. Anlage/n nicht unterschritten werden:

flachwurzelnde Sträucher und Hecken außerhalb des Schutzstreifens,

bei kleinkronigen Bäumen 5 m

bei tiefwurzelnden Bäumen 5 m

bei tiefwurzelnden Hecken 5 m

l0mbei großkronigen Bäumen

sämtliche Planungen im Bereich der VNG-Anlagen mit den entspre-
chenden detaillierten Ausführungsplanunterlagen bei der GDMcom
zur abschließenden Stellungnahme einzureichen sind.

Die Allgemeinen Verhaltensregeln und Vorschriften zum Schutz von Anla-
gen der VNG sind zu beachten,

*

o

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Kabel unterirdisch verlegt, so
dass es nicht zu Koriflikten mit der Flächennutzung kommt.

Ein Anschluss an das Wasserver- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht

erforderlich.
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9.2 Gewässer

Der Geltungsbereich liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone.

Innerhalb des Gplhingsbereichs befinden sich zu dem mit einem Erhal-
tungsgebot festgesetzten Soll südlich der bewohnten Ortslage Gaarz keine
Oberflächengewässer oder verrohrte Gewässer II. Ordnung,

Anfallendes Niederschlagswasser kann weiterhin auf der Vorhabenfläche
versickern, Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu be-
fürchten, denn mit dem Vorhaben werden keine Stoffe freigesetzt, die die
Qualität von Grund- und Oberflächenwasser beeinträchtigen können.

9.3 Ti'aföli' i ikationeleK€Jllllllulli

Einrichtungen und Anlagen der Telekommunikation sind im Plangebiet nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.

9.4 Abfallentsorgung/Altlasten

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl
von den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige
geordnete Abfallentsorgung erfolgen kann. Bei der Baudurchführung ist
durchzusetzen, dass der im Rahmen des Baugeschehens anfallende Boden-
aushub einer geordneten Wiederverwendung gemäß den Technischen Re-
geln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zuge-
führt wird, Während der Erschließungs- und Baumaßnahmen aufgefundene
Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen.

Im Geltungsbereich des B-Plans befinden sich nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine Altlastverdachtsflächen, die im Kataster des Landkreises Lud-
wigslust-Parchim erfasst sind. Sollten während der Bauarbeiten erhebliche
organoleptische Auffälligkeiten im Baugrund festgestellt werden, so ist
gemäß Biindps-Bodenschutzgesetz die untere Bodenschutzbehörde zu ver-
ständigen.

9.5 Brandschutz

Die Gefahr des Entzündens der Module sowie der Gestelle besteht nicht.
Mit den geplanten Baumaterialien ist die Wahrscheinlichkeit eines Brand-
falls sehr gering. Dennoch sind Störfälle durch Kurzschluss nicht vollstän-
dig auszuschließen.
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Innerhalb des Trafos befindet sich Öl, von dem im Hinblick auf eine mögli-
che Entzündung eine Brandgefahr ausgehen kann. Die Brandlast der übri-

gen in der Wechselrichter-/Trafostation eingebauten Anlagenteile (Wech-
selrichter etc,) ist gering, so dass für diese Anlagenteile von einer insge-

samt geringen Brandintensität auszugehen ist, hierdurch ist die Ausbrei-

tung eines potenziellen Brandes nach außen auf die Freifläche nicht zu er-
warten.

Im Falle eines Brandes kann die Station somit kontrolliert abbrennen, ohne

dass ein Übergreifen der Flammen auf die Freifläche zu erwarten ist.

Die örtliche Feuerwehr wird mit Fertigstellung der Anlage mit den Anlagen-
bestandteilen vertraut gemacht und in die Örtlichkeit sowie die für eine
Brandbekämpfung relevanten Bestandteile der Anlage eingewiesen werden.

Von öffentlichen Verkehrsflächen wird insbesondere für die Feuerwehr ein

geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen baulichen Anlagen ge-
schaffen.

Zugänge und Zufahrten von öffentlichen Verkehrsflächen auf den Grund-
stücken sind gemäß der LBauO M-V zu gewährleisten. Dabei sind die Vor-
gaben zur lichten Breite und Höhe gemäß der Richtlinie über Flächen für
die Feuerwehr M-V zu beachten, Bei Einzäunung der Anlage mit einer Tor-

anlage ist die Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr über eine Feuerwehr-
schließung sicherzustellen. Hierzu hat eine Abstimmung mit der Stabsstelle
Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Ludwigslust-
Parchim zu erfolgen.

Die Gewährleistung und Sicherung der Löschwasserversorgung gemäß der
LBauO M-V, dem BrSchG M-V und dem Arbeitsblatt W 405 der DVGW von
mindestens 800 l/min (48 m3/h) über 2 Stunden ist sicherzustellen und
nachzuweisen. Für die Löschwasserversorgung ist festzustellen, inwieweit
offene Wasserläufe, Teiche, Brunnen und dasöffentliche Trinkwas-
serrohrnetzzurEntnahme dienen können. Hierbei ist ein Löschbe-

reich von 300 m zu erfassen, Für die Löschwasserentnahmestellen

ist zu sichern, dass sie mit Löschfahrzeugen ungehindert angefahren wer-
den können und dort zur Wasserentnahme Aufstellung genommen werden
kann.

Zur schnelleren Auffindung der Löschwasserentnahmestellen ist deren Lage
durch entsprechende, gut sichtbare Hiriweisschilder unmissverständlich zu
kennzeichnen.

In die elektrische Verbindung der Photovoltaikmodule zum Wechselrichter
ist eine DC-Freischaltstelle (allpolig) einzusetzen, Diese DC-Freischaltstelle
ist an den Gebäuden im unmittelbaren Zugang zu installieren und als sol-
che zu kennzeichnen.
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Für das Gesamtobjekt ist ein Übersichtsplanplan in Anlehnung an die DIN
14095 zu erstellen und ist mit dem Brandschutzprüfer des Landkreises
Ludwigslust-Parchim, Fachdienst Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz
abzcistimmpn, Aus diesem Plan müssen zudem die Gesamtfläche der PV-

Anlage, die DC-Freischalter und Standort der Wechselrichter ersichtlich
sein, Nach erfolgter Abstimmung sind dem- Brandschutzprüfer 3 Exempla-
re des Übersichtplanes zu übersenden. Zusätzlich ist der Plan in Dateiform,
nach Möglichkeit in PDF, -entsperrt-, auf Datenträgern bzw. per E-Mail zu
übermitteln.

Zur Vorbeugung gegen Flächenbrände, die sich durch brennbaren Bewuchs
ausdehnen können, ist durch entsprechende Bewirtschaftung und Pflege zu
sichern, dass auf diesen Flächen die Möglichkeit der schnellen Brandaus-
breitung nicht gegeben bzw. so weit wie möglich eingeschränkt und entge-
gengewirkt wird.
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10. Denkmalschutz

o P€!I»
illlr"11!i'r10.1

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als
Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-

Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten
sind.

OtsArs *A* *l ii l iIlilllFll?4'10101-lll'l-I10.2

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine
Bodendenkmale oder Verdachtsflächen bekannt,

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen

entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V vom 6. Januar 1998 (GVOBI.
M-V, Teil I, S, 12 ff,) die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu be-
nachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Lan-
desamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem
Zustand zu erhalten.

Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der

Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erken-
nen. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige.

11. Umsetzung des Bebammgqplans

Hin weise

Die Bestimmungen des Gesetzes über die Landesvermessung und das Lie-
genschaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Vermessung-
und Katastergesetz -VermKatG) vom 22. Juli 2002, zuletzt geändert durch
das Gesetz vom 16.Februar 2009 (GVOBI. M-V S. 261) sind zu beachten,

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich diverse geodätische Auf-
nahmepunkte, deren Erhalt gesichert werden muss. Diese Festpunkte sind
mit Vermessungsmarken im Sinne des § 26 des Gesetzes über das amtli-
che Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
messungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16, Dezember 2010 (GVOBI. M-V
2010, S. 713), gekennzeichnet, Festpunkte dürfen nur von den in § 5 Ab-
satz 2 GeoVermG M-V genaririten Stellen eingebracht, in ihrer Lage verän-
dert oder entfernt werden. Der Träger bzw. der Ausführende von Baumaß-
nahmen ist verpflichtet zu prüfen, ob eine solche Gefährdung besteht.
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Er muss rechtzeitig, jedoch mindestens zwei Monate vor Beginn der Maß-
nahmen vor Ort der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörde
mitteilen.

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen
entdeckt werden, ist gemäß § 11 DschG M-V (GVOBI, M-V Nr. 1 vom
14.01.1998, S 12 ff) die untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen
und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für

Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu
erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbei-
ten, der Grundstückseigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des
Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der
Anzeige.

Die Regio Infra Nord-Ost GmbH & Co. KG betreibt die durch das B-Plan
Gebiet verlaufende Bahnstrecke 6939 Meyenburg - Karow (Meckl.). Fol-
gende Kriterien sind zu berücksichtigen:

Die Bahnanlagen (Flurstück 88, Flur 17 der Gemarkung Plau) sind gemäß
der Richtlinie des Eisenbahnbundesamtes in einer Breite von 3,50 m als
Zufahrt für Fremdrettung freizuhalten. Vorhandene Streckenkabel sind zu
sichern und von jeglicher Bebauurig freizuhalten. Künftige Kreuzungen und
Näherungen von Fremdleitungen erfordern die Zustimmung des Betreibers.
Bis jeweils 25 m vor und hinter dem Bahnübergang im Streckerikilometer
8,450 dürfen keine Zufahrten in den Geltungsbereich des Bebauungsplans
angelegt werden. Durch die Stellung der Kollektoren dürfen keinerlei
Blendwirkungen auf die Bahnstrecke auftreten, die die Streckenbeobach-
tung der Eisenbahnfahrzeugführer der hier verkehrenden Züge während
der Fahrt beeinträchtigen können. Vor Baubeginn ist dem Betreiber ein
entsprechender Nachweis vorzulegen.

Alle Arbeiten (z, B. Vermessungs- oder Baugrundarbeiten) im und am
Gleisbereich sind rechtzeitig vor Baubeginn bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Regio Infra Nord-Ost, da notwendige Sicherungsmaßnah-
men ggü. den Gefahren aus dem Bahnbetrieb eingeleitet werden müssen.
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1. Einleitung

Die Stadtvertretung der Stadt Plau am See hat in ihrer Sitzung am 24.10,2012 die
Aufstellung der 1. Änderung und 1, Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06 ,,Photo-
voltaikanlage Gaarz? beschlossen.

Der Umweltbericht ist gemäß § 2 a Satz 3 BauGB ein eigenständiger Teil der Be-
gründung und stellt die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes, insbesondere des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, dar.

Dabei wird die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens mit unterschiedlichen
Schutzgütern geprüft und die zu erwartenden erheblichen oder nachhaltigen Um-
weltauswirkungen ermittelt und bewertet.

1.1 Kurzdarrtmliing der Ziele und des Inhalts des Vorhabens---g

Ziel des Bebauungsplanes ist es, für das Plangebiet nordwestlich des Ortslage Gaarz
durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes (§ 11 Abs. 2 BauNV0) mit der
Zweckbestimmung ,,Energiegewinnung aus solarer Strahlungsenergie? die Errich-
tung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlagen einschließlich der
erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich zu ermöglichen und die Erzeugung
von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern.

Innerhalb des Baufeldes sollen Modultische mit Photovoltaikmodulen in langeri
parallelen Reihen installiert werden. Die Gründung der aufgeständerten Module
erfolgt in Form von zu rahmenden Erdpfählen. Entsprechend findet keine großflä-
chige Bodenversieglung statt, und die wichtigsten Bodenfunktionen bleiben erhal-
ten.

Die Erschließung ist - ausgehend von der Bundesstraße B 103 - über einen vorhan-
denen Wirtschaftsweg in Verlängerung des Dresenower Weges vorgesehen,

Bei der geplanten Photovoltaikanlage handelt es sich um linienförmig aneinanderge-
reihte Module, die auf Gestellen mit einer Neigungsausrichtung von ca, 25o gegen
Süden platziert werden, Der Abstand zwischen den Modulreihen ist in Abhängigkeit
der Geländemodellierung, zur Vermeidung gegenseitiger Beschattung und einer
Ausrichtung für eine optimierte Sonneneinstrahlung variabel zwischen 4 und 5 m.

Die Distanz der Module von der Geländeoberkante (GOK) variiert ebenfalls aufgrund
ihrer Schrägstellung, der Exposition nach Süden und der Geländeform. Der Abstand
wird zwischen ca. 0,6 m an der Vorderseite bis ca, 3,0 m an der Rückseite betra-
gen.

Die Modültische selber bestehen jeweils aus 50 Solarmodulen (fünf Module überei-
nander und zehn Module in der Reihe). Die einzelnen Module werden mittels Klem-
men an dem Untergestell befestigt.
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Die einzelnen Tische werden in der Regel auf Leichtmetallpfosten montiert. Diese
werden in den unbefestigten Untergrund gerammt,

Eine nachhaltige Versiegelung des Bodens ist nicht notwendig. Die Module werden
zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Zentralwechselrich-
ter angeschlossen werden. Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäu-
nung mit einem handelsüblichen Stabgittermattenzaun in Höhen zwischen zwei bis
drei Metern. Die Zaunpfähle werden zur Vermeidung von unnötigen Eingriffen
eingerammt, Entsprechend erzeugt der Zaunbau keine zusätzlichen Versiegelungen.

1.2 Öl Pl mi :lr über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Farhgpsetze
und Fachpläne

Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes sind folgende

gesetzliche Grundlagen:

Baugesptybuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004

(BGBI. I S, 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013
(BGBI. I S, 1548)

Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-
plänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erörtern und zu bilanzie-

ren (vergl. § 17 a Absatz 4 BNatSchG).

Die Realisierung des Vorhabens ist so angelegt, dass keine wesentlichen Totalver-

siegelungen erforderlich sind.

Die Eingriffsfläche wurde als Intensivacker kartiert. Mit der Realisierung und den
Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage und der damit folgenden Umwandlung

von Ackerflächen in Dauergrünland ist eine Verbesserung der Bodenfunktion zu

erwarten. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Artenvielfalt aus.

Zu bilanzieren ist ausschließlich die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Als

Ausgleich sind Gehölz- und Strauchpflanzungen im Osten, Süden und Westen zum
Zwecke einer Sichtverschattung bzw. als Abschirmpflanzung geplant.

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundpsnafürsctn«tygpqetz
- BNatSchG) vom 29, Juli 2009, BGBI. I S, 2542, in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. März 2010, zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes
vom 7, August 2013 (BGBI. I S. 3154)

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushal-
tes sind die in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und
der Landschaftspflege maßgeblich und bindend.
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Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des §
14 Abs. I BNatSchG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).

Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, alle über die Inanspruchriahme von Natur und
Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt
auf ihre Vermeidbarkeit zu prüfen (Vermeidungspflicht).

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens
beispielsweise durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Min-
derungspflicht). In einem nächsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeid-
baren Eingriffe durch planerische Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren.
Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs.
3 BauGB hat die Stadt die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft mit den
übrigen berührten öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (Integritätsinter-
esse).

Die Realisierung des Vorhabens ist so angelegt, dass keine wesentlichen Totalver-
siegelungen erforderlich sind,

Die Eingriffsfläche wurde als Intensivacker kartiert. Mit der Realisierung und den
Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage und der damit folgenden Umwandlung
von Ackerflächen in Dauergrünland ist eine Verbesserung der Bodenfunktion zu
erwarten. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Artenvielfalt aus.
Zu bilanzieren ist ausschließlich die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Als
Ausgleich sind Gehölz- und Strauchpflanzungen im Osten, Süden und Westen
geplant,

Gesptv zum Srhiity vor schädlichen Umwrilteinwirkungen durch Luftverun-
reinigung, Geräusche, Frsrhiitterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutygpqpty BXmSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 26.
September 2002, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.07.2013
(I 1943)

Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 Absatz 2 der integrierten Vermeidung
und Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser
und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen
Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt, Durch Schutz- und Vorsorgemaßnahmen
gegen Gefahren sollen erhebliche Nachteile und Belästigungen vermieden werden.

Durch das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien - (Erneuerbare-
Energien-Gesetz - EEG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Oktober
2008 (BGBI, I S. 2074), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2012 (BGBI. I S. 2730) wurden die rechtlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen für eine garantierte Energieabnahme im Zeitraum von 20
Jahren geschaffen.
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Durch das Gesetz soll insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes

eine nachhaltige Energieversorgung ermöglicht werden, Das Gesetz verfolgt das
Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf
mindestens 30 Prozent zu erhöhen.

Die Neuregelungen des Erneuerbaren Energie Gesetzes sieht eine Förderung von
Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf freiem Gelände nur noch entlang von vorbelas-
teten Standorten vor, Dazu gehören auch Flächen die bis höchstens 110 Meter vom
Gleiskörper einer Bahnlinie entfernt sind.

Auf dieser Grundlage plant der potenzielle Investor die Errichtung und den Betrieb
von Modultischen mit Photovoltaikmodulen (Kristallin oder Dünnschicht), um sich
neue Geschäftsfelder und Einnahmequellen zu erschließen.

Der erzeugte Strom ist für die Eirispeisung in das regionale Stromversorgungsnetz
vorgesehen.

Das zu beurteilende Vorhaben unterstützt damit die aktuellen umweltpoli-
tischen Zielstellungen der Bundpsregierung.

Das Denkmalschutzgesetz im Land Mecklenburg-Vorpommern vom 06.01.1998
(GVOBI. M-V 1998, S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12.
Juli 2010 (GVOBI, M-V S. 383, 392) formuliert Grundsätze, die bei der Entdeckung,
Entfernung bzw. Umsetzung von Bodendenkmalen zu beachten sind.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgpsetz WHG) in
der Fassung vom 31. Juli 2009, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
08.04.2013 (I 734)

Während der Bau- und Betriebsphase der geplanten baulichen Anlagen ist gemäß §
5 a WHG bei den örtlich vorhandenen Gewässern die entsprechende und erforderli-

che Sorgfalt einzuhalten. Die Benutzung von Gewässern für einen vorhabengebun-
denen Zweck oder in einer durch das Vorhaben bestimmten Art und Weise sowie

einem Maß bedarf nach § 8 Absatz 1 einer Bewilligung oder einer Erlaubnis. Die
Erlaubnis oder Bewilligung kann befristet erteilt werden.

(

Gesetv des landpq Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz NatSchAG M-V)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66),
zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12, Juli 2010 (GVOBI. M-V S.
383, 395)

Auf Grund der Ermächtigung nach § 3 Abs. 2 BNatSchG sind grundsätzlich die
Länder für den gesetzlichen Biotopschutz zuständig.

Im geplanten sonstigen Sondergebiet 50 EBS befinden sich gesetzlich geschützte
Biotope nach den § 20 NatSchG M-V. Hierbei handelt es sich um ein Soll (GISCODE
0506-342B5056) südlich der Ortslage Gaarz und um ein naturnahes Feldgehölz
(GISCODE 0506-413B5016) östlich der Ortslage Gaarz.
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Weitere fachplanerische Vorgaben:

Hinweise zur Eingriffsregelung, Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt,
Naturschutz und Geologie M-V, Heft 3/1999)

Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanla-
gen, Bundesamt für Naturschutz, Bonn 2009

Die Unterlage schaffl: einen ersten Überblick über mögliche und tatsächliche Aus-
wirkungen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV-FFA) auf Naturhaushalt und
Landschafl:sbild.

Bei der Erarbeitung der Unterlage standen erfolgte Praxisuntersuchungen zu den
Umweltwirkungen von PV-FFA im Vordergrund, wobei eine Beschränkung auf Arten
und Biotope sowie das Landschaftsbild erfolgte.

Weiter sind die Srhutygphiptraiurawei'caungpn der Region zu beachten.
Die Flächen des Florai r -Habitat-Gpbiptpq DE 2539-301 ,,Plauer See und
Umgebung" liegen etwa 630 m nordöstlich des Plangebietes, Die Schutzgebietsaus-
weisung umfasst ein komplexes Gebiet um den großen, mesotrophen Klarwassersee
(Plauer See) mit ausgedehntem Verlandungsbereich im Norden und zahlreichen
Kleinseen sowie Mooren und Laubwäldern im Umfeld.

Hinsichtlich der Lebensraumfunktion sowie der Artenvielfalt hat das FFH-Gebiet eine
besonders hohe Bedeutung für Arten die an o, g. Biotopstrukturen gebunden sind.
Das Schutzgebiet überlagert sich in diesem Bereich mit Flächen des ausgewiesenen
Landschaftsschutzgebiet l,Plauer See" das etwa 480 m östlich des Vorhaben-
standortes liegt.

Die Sicherung von Tier- und Pflanzengesellschaften und ihren Lebensräumen, die
Sicherung und Herstellung von Biotopverbundsystemen sowie die Sicherung und
Wiederherstellung von naturnahen und natürlichen Landschaftsteilen gehören zu
den in der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet ,,Plauer See? vom 8. März
1996 beschrieben Schutzzielen, die für diese Landschafl: erforderlich sind,
Etwa 240 m nördlich befinden sich Flächen des europäischen Vogelschutzgebie-
tes DE 2539-401 ,,Plauer Stadtwald". Das Schutzgebiet hat eine hohe Bedeutung
hinsichtlich der hohen Konzentration von Anhang I-Brutvogelarten ungestörter
Stillgewässer und Moore sowie alter Laubwälder und Grünländer mit angrenzenden
Feldheckeri.

Als typische Gebietsmerkmale werden die laubholzreiche struktureiche Moränen-
landschafl: mit eingestreuten Kesselmooren und Rinnenseen sowie Relikten alter
Nutzungsformen genannt.
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Die Flächen des im Landschaftsschutzgebiet integrierten Natursctn»tygpbipts
,,Plauer Stadtwald" liegen 750 m nördlich des Geltungsbereichs, In der Verordnung
zur einstweiligen Sicherung des geplanten Naturschutzgebietes ,,Plauer Stadtwald?
vom 16,02,1996 wird die Sicherung und Erhaltung einer vielgestaltigen, mosaikar-
tig gegliederten Landschaft, die gekennzeichnet ist durch mehrere, teils verlandete
Seen mit intakter Erlenbruchzone, durch Feuchtwiesen, Großseggenriede, Buchen-
Eichen-Altwälder, trockene Sandhänge sowie aufgelassene alte Tongruben als
wesentlichen Schutzzweck für diesen Landschaftsbestandteil benannt,

l
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2. Bpqrhreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

2.I Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des Untersu-
chungsraumes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich östlich der Ortslage Gaarz
im südlichen Gemeindegebiet der Stadt Plau am See.

Die Flächen des Vorhabenstandortes werden derzeit intensiv ackerbaulich bewirt-
schaftet, Eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende Bahnlinie sowie ein vorhandener,
in Ost-West-Richtung verlaufender Feldweg trennen den Geltungsbereich räumlich
in drei Planteile,
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Abbildung 1: Darstellung des Geltungsbereichs sowie der angrenzenden Nutzungsstrukturen
1

Im Norden und Westen grenzen intensiv genutzte Ackerflächen, Feldhecken und
Unlandflächen an das Planungsgebiet, Die Unlandfläche unterliegt derzeit keiner
konkreten Nutzung wodurch sich hier sukzessiv eine Grünfläche entwickelt hat, die
von verschiedenen Gehölzen untersetzt ist und eine höhere Bedeutung hinsichtlich
der Lebensraumfunktion und der Artenvielfalt aufweist.

Die südlich Grenze bilden intensiv genutzte landwirtschaftliche Nutzflächen der
Gemarkung Ganzlin Flur 4.
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Durch das Plangebiet verläuft in Nord-Süd-Richtung ein Streckenabschnitt der
Bahnstrecke ,,Meyenburg - Karow am See? und eine Ferngasleitung, die durch die
ONTRAS - VNG Gastransport GmbH betrieben wird.

ffi

Jk

fl

Abbildung 2: Blick über das Bebauungsplangebiet, ausgehend vom südlich verlaufenden Feldweg.

Weiter führt durch das Planungsgebiet in Nord-Süd- und West-Ost-Richtung eine 20

KV-Freileitung der WEMAG, Die östliche Grenze bildet die Bundesstraße B 103
(Meyenburger Chaussee),

Das Landschaftsbild des Geltungsbereiches ist durch die landwirtschaftliche Nut-
zung, die vorhandene 20-KV-Freileitung, die Bahnstrecke und die weit in der Land-
schaft sichtbaren baulichen Anlagen des nördlich liegenden Gewerbegebietes stark

vorgeprägt,

Im Untersuchungsgebiet befinden sich gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des
Bundesnaturschutzgesetzes i, V. m. § 20 des Naturschutzausführungsgesetzes
Mecklenburg-Vorpommern. Hierbei handelt es sich um ein Soll (GISCODE 0506-
342B5056) 400 m südlich der Ortslage Gaarz und um ein naturnahes Feldgehölz
(GISCODE 0506-413B5016) 550 m östlich der Ortslage Gaarz.
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Der Planungsraum unterliegt dem wirksamen Flächennutyimgqplan der Stadt
Plau am See unter Berücksichtigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans
mit Stand 24.09.2012.

Dieser weist das Bebauungsplangebiet in einem Umfang von etwa 55 ha als Fläche
für die Landwirtschaft sowie für rund 3313 ha als Sondergebiet Photovoltaik aus.

Mißgeblirh für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens
sind die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage ein-
schließlich der erforderlichen Nebenanlagen.

Für die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage sind derzeit keine wesentlichen
Immissionswirkungen im Plangebiet zu erwarten, die zu immissionsschutzrechtli-
chen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener
Immissionsgrenzwerte führen könnte,

Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und Bewertung
des Umweltzustandes wurde daher der Geltungsbereich des Bebauungsplans ein-
schließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes
gewählt.
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Abbildung 3: Darstellung des Untersuchungsraumes
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2.2 Bertandr*iifn*hmp und Bewertung des Umweltzustandes
und der Umweltmerkmale

Das Vorhaben ist sowohl maßnahme- als auch schutzgutbezogen darzustellen und

zu bewerten. Im Falle des vorliegenden Bebauungsplanes sind die Auswirkungen

durch die Ausweisung eines Sondergebietes ,,Photovoltaik? zu untersuchen. Folgen-

de Einzelkonflikte sind dabei zu berücksichtigen:

Barrb ai fi i 1 r Auswirk«mgen&l Il !l ? Il?

o Lärm- und Schadstoffbelastung, Beunruhigung durch baubedirigten Verkehr

o Beeinträchtigung des Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tier
o Beeinträchtigung des Schutzgut Boden durch Flächenversieglung

A nfagr»bpdfngtp Auswir€nmgrinW%%41mmy?mma?i iiiiii ? J ? ? J

o Auswirkungen auf die Bodenfunktionen
o Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
o Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Wasser, Pflanzen und Tiere

Zusammenfassend sind drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten Untersu-

chungsbedarf festzustellen.

1, Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Versiege-
lungen betreffen die Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen

2, Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen (nur während der Bauphase) sind
bezüglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und
Tiere zu beurteilen.

3, Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere,
Mensch und Landschaftsbild (in Verbindung mit der nächstgelegenen Ort-

schaft) zu beurteileri.

Für das Schutzgut Klima sind keine umweltbezogenen Auswirkungen zu erwarten.
Entsprechend ist hier auch keiri erhöhter Untersuchungsaufwand abzuleiten.

2.2.1 Schutzgut Mensch und Siedlung

Der Standort der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich im Außen-
bereich östlich der Ortslage Gaarz, Im Flächennutzungsplan der Stadt Plau am See
ist die Ortslage Gaarz als Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO dargestellt,

Hinsichtlich des Schutzgutes Mensch sind in Bezug auf die geplante Freiflächen-
Photovoltaikanlage vor allem mögliche Beeinträchtigungen durch baubedingte
Geräusche und optische Effekte (Lichtreflexe, etc,) möglich. Es bleibt jedoch fest-
zuhalten, dass aufgrund der Ausrichtung der Solarmodule zu den nächstgelegenen
Wohnnutzungen keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

Eine weitere Beeinträchtigung kann entstehen, wenn Flächen mit Bedeutung für die
landschaftsgebundene Erholung beansprucht werden, Dies ist hier jedoch nicht der
Fall,
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2.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Der Geltungsbereich unterliegt keinen Schutzausweisungen nach den §§ 21 (Bio-
topverbund/Biotopvernetzung), 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark), 25
(Biosphärenreservate), 26 (Landschaftsschutzgebiet) und 27 (Naturparke) des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG).

Im Untersuchungsraum befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotopstrukturen
gemäß den § 18 (gesetzlich geschützte Bäume), 19 (gesetzlich geschützte Alleen)
des Naturschutzausführungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern. Gesetzlich ge-
schützten Biotopstrukturen nach § 20 Naturschutzausführungsgesetzes Mecklen-
burg-Vorpommern sirid vorhanden.

Das Soll und die Gehölzfläche sind im Bebauungsplan gekennzeichnet und werden
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als
Kleingewässer und Gehölzfläche erhalten.

Die geschützten Biotope werden mit der Ausweisung eines sonstigen Sondergebie-
tes ,,Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie? nicht überplant
oder beseitigt.

Mit Kenntnis der potenziell natürlichen Vegetation lassen sich Rückschlüsse auf die
Qualität und Natürlichkeit der heutigen vorhandenen Vegetation im Plangebiet
ableiten.

Die unter den heutigen Standortverhältnissen als nafürlich anzusehende Vegetati-
onsdecke des untersuchungsraumes würde weitestgehend dem Waldmeister-
Buchenwald entsprechen.1

Der heutige Vegetationsbestand des Untersuchungsraumes beschränkt sich auf
Grund der überwiegend intensiven landwirtschaftlichen Nutzung auf typische Struk-
turen entsprechend dem Erscheinungsbild heutiger Kulturlandschaften ohne weit-
räumig zusammenhängende naturnahe Biotopstrukturen.

Eine Ausnahme bildet im nördlichen Bereich des untersuchungsraumes das Grün-
land, das eine höhere Bedeutung hinsichtlich der Lebensraumfunktion und der
Artenvielvalt aufweist,

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird derzeit intensiv ackerbaulich bewirt-
schaftet und hat daher eine geringe oder sehr geringe Bedeutung für den Arten-
und Biotopschutz (hinsichtlich Naturschutzwert und Biotopverbund).

Differenziert nach zusammengefassten Hauptgruppen erfolgt im Weiteren eine
kurze Beschreiburig der im untersuchten Natur- und Landschaftsraum relevanten
Biotoptypen im Untersuchungsraum:

' Erste Fortschreibung des GLRP der Region Westmecklenburg, LUNG, 09.2008
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Acker - 12.1 (AC)

Dieser Biotoptyp wird landwirtschaftlich bearbeitet und ist folglich weitgehend als

naturfern einzuschätzen, Die Flächen sind weitgehend großflächig, intensiv genutzt
und strukturarm,

Durch die periodische Bodenbearbeitung setzt sich die?Ackerbegleit- oder Segetal-
vegetation aus Arten zusammen, die ihren Vegetationszyklus, d. h, die gesamte
Entwicklung in sehr kurzer Zeit durchlaufen.

Hier sind ,,Allerweltsarten" zu finden, die keine besonderen Ansprüche an ihren

Lebensraum stellen, Von hoher Bedeutung sind die angrenzenden Grünlandstruktu-

ren mit deri Gehölzbeständen nördlich des Geltungsbereiches,

Die Qualität als Tierlebensraum wird wesentlich von diesen strukturreicheren Bioto-

pen als Rückzugsraum geprägt.

Wirtschaftswege, versiegelt, nicht bzw. teilversiegelt - 14.7.3 und 14.7.4 (OVU,

ovw)
Ein unversiegelter Feldweg verläuft südlich durch das Planungsgebiet. Der Weg

führt ausgehend von der Bundesstraße B 103 in Richtung Nordwesten zur Ortslage
Gaarz.

Grünland und Grünlandbrachen - 9 (G)

Als (Dauer)-grünland wird eine mindestens 5 Jahre alte Vegetationsform bezeich-
net, die eine relativ geschlossene Grasnarbe aus Gräsern, Kräutern und Legumino-
sen aufweist.

Bei den Grünlandflächen im nördlichen Untersuchungsraum handelt es sich eine
Fläche die einst einer gewerblichen Nutzung unterlag, Mit der Nutzungsaufgabe
haberi sich in diesem Bereich auch Gehölze vor allem im östlichen urid westlichen

Randbereich angesiedelt.

Aufgrund des tatsächlichen Erscheinungsbildes werden die Flächen als Grünland
und Grünlandbrache (G - 9) kartiert.

Einzelbaum - 2.7

Der im Untersuchungsraum verlaufende Feldweg wird eiriseitig von wenigen Gehöl-
zen begleitet. Es handelt sich hierbei überwiegend um Obstgehölze (Kirsche) die im
Rahmen der Biotoptypenkartierung als jüngerer Einzelbaum (BBJ - 2.7.2) aufge-
nommen wurden,

Bahn/ Gleisanlagen - 14.7.10

Hierzu gehört die Gleisanlage einschließlich des Bahndammes bzw. der Böschungs-
flächen die in Nord-Süd-Richtung durch den Untersuchungsraum verläuft. Im
Randbereich der Bahngleise dominieren aus zwei- bis mehrjährigen Arten aufge-
baute Staudenfluren auf nährstoffreichen Mineralstandorten (RHU - 10.1.3). Ver-

einzelt haben sich auch Gehölze angesiedelt,
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Naturnahes Kleingewässer - 5.3

Periodisch Wasser führende Kleingewässer unterliegen durch einen unregelmäl3igen
Wechsel von Trocken- und Überstauphasen labilen ökologischen Verhältnissen.
Die Artenzusammensetzung variiert mit den schwankenden Rahmenbedingungen
des jeweiligen Biotops, Wasserpflanzengesellschaften fehlen nahezu vollständig.

Kleinröhrichte und Zwergbinsen-Gesellschaften auf feuchteren Bereichen sowie
ruderal geprägte Gras- und Staudenfluren an den Randzonen beherrschen diesen
dynamischen Biotoptyp. Als Lebensraum dienen diese Kleingewässer oft hoch
spezialisierten Tierarten und Pionierbesiedlern als Rückzugsraum.

Feldgehölz mit Bäumen - 2.2

Die kleinflächigen, aus heimischen Baum- und Straucharten bestehenden Gehölzbe-
stände treten im Untersuchungsraum 550 m östlich der Ortslage Garz auf,

Sie setzen sich u. a. aus Weiden (Salix spec.), Esche (Fraxinus excelsior), Spitz-
(Acer platanoides) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Birke (Betula pendula)
zusammen. Als Straucharten sind Holunder (Sambucus nigra), Hasel (Corylus
avellana), Weißdorn (Crataegus monogyna) und Hundsrose (Rosa canina), Liguster
(Ligustrum vulgare) sowie Strauchweiden (Salix. spec.) anzutreffen.

Abbildung 4: Die Gleisanlage trennt das Bebauungsplangebiet räumlich. Im Randbereich
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Für die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden als

Datengrundlage die Angaben des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geolo-

gie Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS) sowie mehrere während der Vegetations-

zeiten 2013 durchgeführte örtliche Begehungen herangezogen,

Die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen dominieren im Untersuchungs-

gebiet. Der durch den Untersuchungsraum verlaufende unversiegelte Wirtschafts-

weg wird einseitig von wenigen nicht heimischen Einzelbäumen begleitet, Im nördli-
chen Randbereich befindet sich eine Grünlandfläche, die hinsichtlich der Lebens-

raumfunktion und der Artenvielfalt urid wegen der ausbleibenden Pflegemaßnahmen

eine höhere Bedeutung hat,

Fauna

Die Qualität der einze!nen Biotoptypen als Tierlebensraum kann nur zusammenhän-
gend bewertet werden. Aus der intensiven Bewirtschaftung der Ackerflächen ergibt
sich besonders für die Herpetofauna eine Zwangssituation, die im Wesentlichen
zum Rückzug in die o, g. naturnahen Teillebensräume führt.

Neben für Mitteleuropa typischen S"iugptierarten wie Rehwild, Schwarzwild, Fuchs
und Wildkaninchen ist das Vorkommen stark oder potenziell gefährdeter Arten z. B.
Baummarder, Dachs, Hermelin und Feldhase zu erwarten. Zunehmend werden
Marderhunde und vereinzelt auch Waschbären beobachtet, die sich überproportio-
nal stark ausbreiten.

Der Untersuchungsraum selbst weist auf Grund der landwirtschaftlichen Prägung
ein begrenztes Spektrum störungsunempfindlicher Arten auf. Die oben beschriebe-
nen Strukturen im unmittelbaren Umfeld des Vorhabenstandortes sind in ihrer

Qualität als Lebensraum als unterentwickelt einzuschätzen.

Das Vorkommen der Feld!erche der Schafstelze und der Grauammer als Brutvögel

konnte im Rahmen örtlicher Begehungen nur stichprobenartig nachgewiesen wer-
den. Entscheidend für die weiteren Betrachtungen im Rahmen einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung ist die Bewertung der Empfindlichkeiten dieser dominierenden
Arten gegenüber den geplanten baulichen Anlagen. Alle aufgenommenen Arten
kommen im ländlichen Raum nahezu überall in guteri Bestandsdichten vor.

Weil bisher keine Daten zu eventuell erfolgten faunistischen Untersuchungen im

Bereich des Vorhabenstandortes vorliegen und eine zeitaufwendige Brutvogelkartie-

rung nicht immer zielführend ist, soll eine worst-case-Analyse in Abhängigkeit der
bestehenden Habitatstrukturen im vorliegenden Einzelfall speziell für Brutvogelarten
mit variablen Niststätten durchgeführt werden.

Es bleibt festzuhalten, dass auf Grund der intensiven Vorprägung dem Plangebiet
selbst nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum für strerig geschützte Tiere
zukommt.
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Entscheidend für die weiteren Betrachtungen im Rahmen einer Umweltverträglich-
keitsprüfung ist die Bewertung der Empfindlichkeiten dieser dominierenden Arteri
gegenüber den geplanten baulichen Anlagen.

2.2.3 Schutzgut Boden und Geologie

Geologie

Der Untersuchungsraum gehört geologische und geomorphologisch zur Mecklenbur-
gischen Großseenlandschaft,

Die Einheit des Mecklenburgischen Großseenlandes liegt zwischen den beiden
Hauptendmoränenzügen der Weichsel-Eiszeit, dem Pommerschen Stadium im
Norden und dem Frankfurter Stadium im Süden und ist von vielgestaltiger Geomor-
phologie mit Grundmoränen, Endmoränen, Zwischenstaffeln und Sanderbildungen.
Mit 70 bis 100 m ü. NN liegt sie insgesamt höher als die benachbarten Landschaften
des Rücklandes und des Vorlandes der Seenplatte.

Charakteristisch für das Mecklenburgische Großseenland sind die großen Seen, die
in einer überwiegend bewaldeten Hügellandschaft liegen.

Daneben gibt es eine große Anzahl kleiner Seen und Sölle, Feuchtwiesen, Sümpfe
und Verlandungsmoore.2

Boden

Der Oberboden im Untersuchungsraum besteht vorrangig aus Sand-/ Tieflehm-/
Lehm- Bänderparabraunerde (Bändersandbraunerde)/ Fahlerde/ Parabraunerde-
Pseudogley (Braunstaugley); Grundmoränen einschließlich zerschnittener Talrand-
gebiete, z.T. mit mäßigem Stauwasser- und/ oder Grundwassereinfluß. Die Oberflä-
che wirkt eben bis leicht wellig.

Der Grundwasserflurabstand liegt im Bereich des Vorhabenstandortes bei mehr als
10 m.

Der überwiegende Teil der Böden im Untersuchungsraum unterliegt einer intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung.

Die Bewertung des Bodpnq erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrund-
lage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als
Nährstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für
stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, als
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und als Nutzfläche.

2
www.bfö.de
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Böden mit hoher Bedeutunq als Lebensraum

Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauria sind solche zu
nennen, die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Im Einflussbereich des

Sondergebietes sind keine Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora
und Fauna vorhanden.

Böden mit hoher Bedeutunq als Reqler für den Stoff- und Wasserhaushalt

Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches wird intensiv als Acker bewirtschaftet.
Durch diese Nutzungen kommt es zur Humusbildung,

Der entstehende Oberbodenhorizont dient über dem anstehenden Sand als Nähr-

stoff- und Wasserspeicher, unterliegt aber auf Grund der ständigen organischen
Umwandlungsprozesse einem hohen Versauerungsgrad.

Böden mit hoher Bedeutunq als Archiv der Natur- und Kulturqeschichte

Nach Auskunfl: des Landkreises Parchim sind im Bereich der Vorhabenfläche keine

Bodendenkmale bekannt.

Böden mit einer hohen Bedeuturiq a!s Nutzfläche

Laut Auskunft des Umweltamtes, Fachbereich Abfa!Iwirtschaft (Stellungnahme vom

29.04.2011) des Landkreis Parchim sind keine Altlastenverdachtsflächen im Plange-

biet registriert,

2.2.4 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser

Oberflächenwasser

Innerhalb des Untersuchungsraumes befindet sich ein temporäres Kleingewässer,

Grundwasser

Nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete, Überschwem-
mungsgebiete sowie überflutungsgefährdete Flächen sind nicht vorhanden oder
betroffen.

Der Geltungsbereich liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone,

2.2.5 Schutzgut Landschaft

Der Untersuchungsraum ist durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung ge-
prägt. Einzelne Bäume längs der Straßen und wenige Sträucher entlang des Bahn-
dammes sowie im Bereich der rfördlich liegenden Grünlandbrache stellen die einzi-

gen Gehölze in einer ansonsten strukturarmen Landschaft dar,
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Abbildung 5: Blick ausgehend vom Knotenpunktbereich des Wirtschaftsweges an der Bahnlinie in Richtung
Ortslage Gaarz

Der Geltungsbereich wird fast allseitig von intensiv bewirtschafteten Ackerflächen
umgeben. Die Freiflächen-Photovoltaikanlage ist auf einer derzeit intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Fläche geplant. Das Relief innerhalb des Plangebietes ist flach
wellig und wenig strukturiert,

Das Gelände fällt von Nordwesten mit etwa 106 m ü, DHHN 92 nach Südosten auf

rund 85 m ü. DHHN 92 ab. Ausgehend von der westlichen Plangebietsgrenze fällt
das Gelände auch in Richtung Westen auf ca. 100 m ü, DHHN 92 ab, so dass die
geplante Anlage durch die bestehende Geländekuppe für die Wohnnutzungen der
bewohnten Ortslage Gaarz kaum einzusehen ist.

Darüber hinaus sind nahezu umlaufend lineare Gehölzstrukturen vorhanden, die
insbesondere an der nördlichen und westlichen Plangebietsgrenze die Wahrnehm-
barkeit des geplanten Solarparks vermindern.

Südlich und östlich werden Feldheckeri entwickelt, die auch hier die Sichtbarkeit der
Module minimieren werden.
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Abbildung 6: Darstellung der Minderung der Wahrnehmbarkeit in der Landschaft

Der Zustand der Landschaft wird mittels der Er!ebnisfaktoren Vielfalt, Eigenart und

Schönheit beschrieben. Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charak-
teristik und Unverwechselbarkeit einer Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt,

Dabei kann die Eigenart sowohl natürlich als auch menschlich geprägt sein. Als Teil
der Kulturlandschaft mit deri für den Bereich des Vorhabenstandortes typischen

Landnutzungsformen ist der Vorhabenstandort in seiner Figpnart typisch für
landwirtschaftlich geprägte Bereiche.

Die Erlebbarkeit der Landschaft ist bereits nachhaltig durch die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung geprägt, Typische Biotopstrukturen, die zu einer Aufwertung
des Landschaftsbildes führen und damit die Erlebbarkeit der Landschaft steigern,
fehlen im Bereich des Plangebietes nahezu vo!Iständig, Weiter verlaufen durch das
Plarigebiet verschiedene Versorgungsleitungen.

Im nördlichen Randbereich des Untersuchungsraumes befindet sich eine Grünland-
brache die einige verschiederiartige Gehölzstrukturen aufweist,
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Das Landschaftsbild hier wird jedoch durch die vorhandenen baulichen Arilagen des
Gewebegebietes (Funkturm) mit geprägt,

Als naturnah wird eine Landschaft empfunden, iri der erkennbare menschliche
Einflüsse und Nutzungsspuren nahezu fehlen. Die Naturnähe als Ausdruck für die
erlebbare Eigenentwicklung, Selbststeuerung, Eigenproduktion und Spontanent-
wicklung in Flora und Fauna beschränkt sich im Untersuchungsgebiet auf die gering
ausgestatteten Biotopstrukturen im nördlichen Randbereich. Der meist artenarme
Vegetationsbestand im Planungsraum und bestehende agrarstrukturelle als auch
anthropogene Vorbelastungen vermindern die Erlebbarkeit und Wahrnehmung der
Landschaft als Natur- und Lebensraum.

Die landschaftliche Vielfalt des Geltungsbereiches beschränkt sich auf die intensive
landwirtschaftliche Nutzfläche und die wenigen Gehölzstrukturen entlang des Feld-
weges (Einzelbäume) und der Bahndämme (Sträucher und Gehölze).

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Bereich der Vorhabenfläche, der
unterentwickelten Ausstattung von strukturbildenden Landschaftselementen und
der intensiven Nutzung passt sich das Plangebiet unter dem Aspekt der Schönheit
schlechter in das Landschaftsbild ein.

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen
ist umstritten. Aus sachlichen Gründen kann es daher denkbar sein, dass beson-
ders in der Nähe zu Siedlungsbereichen oder touristischen Zentren die summari-
sche Abschätzung der möglichen Auswirkungen und besondere Belange z. B.
Sichtbeziehungen zu Denkmalen der Errichtung der baulichen Anlagen entgegen
stehen.

Aus diesem Grund ist die Standortwahl von ausschlaggebender Bedeutung für den
Schutz der heutigen Kulturlandschaft, Unter Berücksichtigung der o. g. Vorbelas-
tungen ist der gewählte Standort der Freiflächen-Photovoltaikanlage allerdings
ideal, um weitere Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu minimieren.

2.2.6 Schutzgut allgemeiner Klimaschutz

Das Klima des Untersuchungsraums wird durch ozeanische Einflüsse geprägt.
Ausgehend vom Küstenbereich macht sich ein nach Süden hin abnehmender Ein-
fluss der Ostsee bemerkbar,

Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei etwa 7 oC, Januar- und Julidurchschnitt
belaufen sich auf O,8 oC und 16,7 oC. Der Jahresdurchschnittsniederschlag beträgt
im Mittel 757 mm,

Der mittlere Verlauf der Höhenströmung des Windes wird durch die großräumige
Luftverteilung bestimmt, Im Jahresmittel ergibt sich für den Großraum des Unter-
suchungsgebietes das Vorherrschen von südwestlichen bis westlichen Winden.
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Unter Einfluss kräfl:iger Hochdruckwetterlagen könrien seltener nordöstliche bis
östliche Lufl:bewegungen auftreten,

Topographie und Bodenbeschaffenheit (Rauigkeit) beeinflussen jedoch die boden-
nahen Luftmassen und führen damit zu regiorialen Abweichungen, Durch die be-

wegte Morphologie ist es in den Tälern wärmer als auf den Kuppen,

2.2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sarhgötpr
Nach Auskunft des Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (Stellungnahme vom

17.12,2013) sind innerhalb des Geltungsbereiches keine Denkmale im Sinne des

Denkmalschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vorhanden.

2.2.8 Schutzgebiete und Gebiete von gpmpinrchaftlicher Bedeutung

Nationale und europäische Schutzgebiete befinden sich außerhalb des Geltungsbe-

reiches der Umweltprüfung zum o, g. Bebauungsplan,

Die Flächen des europäischen Vogelsrm«t:ygpbietes DE 2539-401 ,,Plauer

Stadtwald" liegen 240 m nördlich des Vorhabenstandortes.

Die Flächen des FFH-Gebietes überlagern sich mit der des europäischen Vogel-

schutzgebietes DE 2539-401 ,,Plauer Stadtwald".

Bei dem europäischen Vogelschutzgebiet handelt es sich um ein sogenanntes
,,faktisches? Vogelschutzgebiet, d, h. das eine Unterschutzstellung nach nationalem
Recht für das gemeldete Vogelschutzgebiet noch nicht erfolgt ist.

Das Schutzgebiet hat eirie hohe Bedeutung hinsichtlich der hohen Konzentration
von Anhang I-Brutvogelarten ungestörter Stillgewässer und Moore sowie alter
Laubwälder und Grünländer mit angrenzenden Feldhecken.

Als typische Gebietsmerkmale werden die laubholzreiche struktureiche Moränen-
landschaft mit eingestreuten Kesselmooren und Rinnenseen sowie Relikten alter
Nutzungsformen genannt.

Als Arten die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, werden
Eisvogel, Mittelspecht, Schwarzspecht, Zwergschnäpper, Kranich, Neuntöter, Rotmi-
lan und Sperbergrasmücke im Standartdatenbogen des Schutzgebietes aufgeführt.

Die FFH und SPA Gebiete gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mitglied-
staaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete und gehören damit

dem europäischen Schutzgebietssystem Natura 2000 an.

Mit Hilfe der Standartdatenbögen für das FFH-Gebiet ,,Plauer See und Umgebung?
und das europäische Vogelschutzgebiet ,,Plauer Stadtwald? werden für die aufge-
führten Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten die entsprechenden Schutzerforder-
nisse herge!eitet, die hier nur auszugsweise und unter Berücksichtigung des Vorha-
benstandortes aufgeführt werden:

l
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o

o

o

Erhalt bzw. Wiederherstellung eines ausschließlich autochthonen Prädatoren-
bestands (Raubsäuger), der einer Dichte entspricht, die insbesondere Boden-
brütern ausreichende Bruterfolgschancen lassen

Erhaltung der bestehenden offenen bis halboffenen Landschaftsteile

Erhalt und Förderung des charakteristischen rotbuchendominierten Baumar-
tenspektrums und der typischen Bodenvegetation insbesondere durch Erhal-
tung und Förderung natürlicher Bestandsstrukturen mit hohen Altbaum- und
Totholzanteilen und charakteristischen Arteninventar sowie von Naturverjün-
gung
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2.3 des Umweltzustandsrv*k* ii; Plä '?mEnföicklungsprognosen

2.3.1 Entwirkfüngsprognosen bei der Durchführung der Pl*mmg

7.3.1.1 Auswirkiingen auf das Schutzgut Mensch

Der Standort der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich im Außen-
bereich, im östlichen Randbereich des bewohnten Ortsteiles Gaarz,

Der Abstand der Sondergebietsgrenze zur nächstgelegenen südlichen Wohnnutzung
in Dresenow und Gnevsdorf beträgt 200 m bzw. 1.200 m.

Auswirkungen während der Bauphase

Während der Bauphase kann es zu einer kurzzeitigen Staub- und Lärmentwicklung
durch Bau- und Lieferfahrzeuge kommen. Eine Quantifizierung ist nur bedingt

möglich.

Die vorhersehbaren Auswirkungen beschränken sich auf einen Zeitraum von etwa
vier Wochen.

Es ist regelmäßig davon auszugehen, dass sich die Konfliktsituation der baubeding-
ten unvermeidbaren Beeinträchtigungen nicht erheblich auf das Schutzgut Mensch
auswirkt, soweit der Maßstab der guten fachlichen Praxis und der Stand der Technik
in der Bauausführung angesetzt werden.

Aufgrund des ausreichend großen Abstands zur nächstgelegen Wohnnutzung sowie
der vorhandenen Gehölzstrukturen, die die Einsehbarkeit des Plangebietes bereits

verhindern, ist eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch während der Bau-
. phase nicht zu erwarten.

Auswirkungen während der Betriebsphase

Blendwirkungen

Solarmodule können einen Teil des Lichtes reflektiereri, wodurch es unter bestimm-

ten Konstellationen zu Reflexbleridungen kommen kanri. Bei festinstallierten Anla-
gen werden die Sonnenstrahlen iri der Mittagszeit in Richtung Himmel nach Süden
reflektiert,

Bei tief stehender Sonne können Reflexblendungen östlich und westlich der Anlage
auftreten. Durch die dann ebenfalls (in Blickrichtung) tief stehende Sonne werden
diese Störungen jedoch relativiert, da die Reflexbindung der Module unter umstän-
den von der Direktblendung der Sonne überlagert wird. ,,Schon in kurzer Entfer-
nung (wenige Dezimeter) von den Modulreihen ist bedingt durch die stark Licht
streuende Eigenschaft der Module nicht mehr mit Blendungen zu rechnen.

Auf den Oberflächen sind dann nur noch helle Flächen zu erkennen, die keine

Beeinträchtigung für das menschliche Wohlbefinden darstellen?3

Leitfaden zur Berucksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Frerflachenanlagen des Bundesmtnrstenum fur
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007
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Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft treten relevante Reflexionen und
Blendwirkungen nur bei fest montierten Modulen in den Morgen- bzw. Abendstun-
den auf. Der Einwirkungsbereich ist auf die im Südosten und Südwesten angren-
zende Flächen begrenzt. Bei Entfernungen zu den Modulen über 100 rn sind die
Einwirkungszeiten gering und beschränken sich auf wenige Tage im 3ahr,4
Da nahe gelegene Wohnnutzungen im Norden sich außerhalb des Einwirkungsbe-
reichs der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage befinden, werden keine rele-
vanten Bleridwirkungen auftreten,

Die Module sind in ihrer Oberfläche und Ausrichtung unabhängig davon so zu
gestalten, dass keine Blendwirkungen an bestehenden Straßen und Wegen hervor-
gerufen wird,

Berücksichtigt man den Fahrzeugverkehr der östlich verlaufenden Bundesstraße B
103, so ist auch hier sicher gestellt, dass aufgrund der geplanten natürlichen Ein-
grünung des Standortes keine relevanten Blendwirkungen auftreten,
Betriebliche Lärmemissionen

Im Nahbereich der Anlage können z, B. durch Wechselrichter und Kühleinrichtungen
betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Um ausreichenden Schallschutz zu
gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit einem Mindestabstand
von 100 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung errichtet.

Betriebliche sonstige Immissionen

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen.

Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen sind mit der geplanten Errichtung einer
Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht zu erwarten.

7.3. 1 7 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und PfIanzen

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNarSrhG) sind Eingriffe in Natur und
Landschaft definiert als ,,Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen
oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.?

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prüfen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf
Tiere und Pflanzen des Untersuchungsraumes haben können.

Der Geltungsbereich ist derzeit durch großflächige, intensive landwirtschaftliche
Nutzung geprägt. Die betroffene Eingriffsfläche selbst kann auf Grund der o. g.
Vorbelastungen kaum als hochwertiger Lebensraum dienen.

Mit dem Vorhaben sind die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächen-Photo-
voltaikanlage am Standort geplant. Die Gründung der aufgeständerten Module
erfolgt in Form von zu rammenden Erdpfählen.

4 . . .R. BORGMANN, Bayerisches Landesamt mr Umwelt, Blendwirkungen durch Photovoltaikanlagen
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Entsprechend finden keine Bodenversieglungen statt, und die wichtigen Bodenfunk-

tionen bleiben weitgehend erhalten. Der erforderliche Flächenanteil des Baugrund-

stücks, der überbaut wird, richtet sich nach den Abmessungen und der Anzahl der
einzelnen Module sowie den nicht überbauten ,,verschatteten? Zwischeriräumen.

Mit der Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes Photovoltaik ist ein Totalverlust

als Biotop im Bereich des Sondergebietes nicht zu befürchten. Mit der Errichtung
der Modultische ist der Funktionsverlust der unmittelbar überbauten Grundstücks-

teile zu berücksichtigen und auszugleichen.

Beeinträchtigungen von höheren Arten und Lebensgemeinschaften durch Versiege-

lung und Flächeninanspruchnahme sind deshalb auszuschließen.

Was den Funktionsverlust als Lebensraum für Tiere und Pflanzen angeht, wird die

Eingriffsintensität allgemein als gering bewertet, denn das regelmäßige Bearbeiten
mit schwerer Landmaschirientechriik, das Düngen und insbesondere der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln beschränken den Vegetationsbestand auf die entsprechenden
Anbaukulturen des Landwirtes.

Dennoch können die Flächen a!s potentielles Bruthabitat für Vogelarten mit variab-

len Niststätten nicht gänzlich ausgeschlossen werden,

Eine Beunruhigung der Fauna während der Bauphase ist nicht gänzlich auszuschlie-
ßen. Bodenbrüter, wie die Feldlerche errichten ihre Brutstätten in 15 - 25 cm hoher

Vegetation. Hierzu werden auch die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen genutzt,

Die temporären Unruhe- und Lärmeinflüsse sind vergleichbar mit dem Einfluss der
Betriebsabläufe des bestehenden angrenzenden Betriebsgeländes sowie dem Ein-
fluss von Landmaschinen zur Bewirtschaftung der Ackerflächen, Eine Nachhaltigkeit
ist also nicht gegeben,

Die betroffenen Ackerflächen könrien als potentielles Bruthabitat für Vögel mit
variablen Niststätten dieneri.

Mit dem Baubeginn außerhalb der Brutperiode urid der engen Abfolge der Ereignis-
se kommt es zu keiner andauernden Beunruhigung im Bereich der Vorhabenfläche.

Auswirkungen in der Bauphase

Unter Punkt 2.2.2 dieser Unterlage wurde dargestellt, dass die zu überbauenden
Grundstücksteile von sehr geringer bis geringer Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz sind,

Beeinträchtigungen von höheren Arten und Lebensgemeinschaften durch Versiege-
lung und Flächeninanspruchnahme sind deshalb auszuschließen. Die geplanten
Einfriedungen der Vorhabenfläche sind mit ausreichend großen Öffnungen verse-
hen, um eine Barrierewirkung zu unterbinden,

Eine Beunruhigung der Fauna während der Bauphase ist nicht gänzlich auszuschlie-
ßeri.
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Besonders betroffen sind hier Vögel. Bodenbrüter wie die Feldlerche errichten ihre
Brutstätten in 15 - 25 cm hoher Vegetation. Hierzu werden auch die intensiv
bewirtschafteten Ackerflächen genutzt.

Die temporären Unruhe- und Lärmeinflüsse sind vergleichbar mit dem Einfluss von
Landmaschinen zur Bewirtschaftung der umliegenden Ackerflächen, Eine Nachhal-
tigkeit ist also nicht gegeben.

Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr, 1 und 3 zu vermeiden sollte der
Beginn der geplanten Baumaßnahmen außerhalb der Brutperiode erfolgen. Ist dies
nicht möglich und soll ein Baubeginn während der Brutperiode erfolgen, muss eine
vorherige Begehung erfolgen.

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von Bodenbrütern in der Bauphase
lassen sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten baulichen Anlagen unter
Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen oder bei vorheriger Kartie-
rung nicht ableiten.

Baubedingt sind kurzfristige und lokal begrenzte Verunreinigungen durch Abgase
und Staub von Baufahrzeugen sowie Lieferfahrzeugen zu erwarten. Dieser Einfluss
ist selbst im kleinklimatischen Bereich bedeutungslos, wenn man den regulären
landwirtschaftlichen Verkehr zur Bewirtschaftung der Ackerflächen berücksichtigt.

Resultierende Änderungen der Luftzusammensetzung beschränken sich auf den
unmittelbaren Nahbereich der jeweiligen Fahrzeuge, weil Partikel und gasförmige
Stoffe weitestgehend sedimentieren oder verdünnen. Erhebliche oder nachhaltige
Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Mensch, Tier, Pflanzen und Klima sind nicht
zu erwarten,

Auswirkungen in der Betriebsphase

Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt eine Begrünung der Flächen. Somit werden
die intensiv genutzten Ackerflächen zu extensivem Grünland umgewandelt (siehe
hierzu Abbildung 8). Aus naturschutzfachlicher Sicht ist dies positiv zu bewerten.

Vor allem für Wirbellose und viele kleiner Wirbeltiere ist eine Verbesserung der
Lebensbedingungen zu erwarten. Die Grünlandbereiche können sich zu wichtigen
Trittsteinbiotopen bzw. Rückzugsräume entwickeln,

Insbesondere die geplante Heckenpflanzung (Biotopneuschaffung) stellt einen
vielseitigen Lebensraum für zahlreiche Artengruppen (Vögel, Amphibien, Reptilien,
Insekten, Kleinsäuger) dar.

Auswirkungen auf Lebensgemeinschaften durch Beschattung sind auf ehemals
naturschutzfachlich weniger wertvollen Biotopen wie Intensiväckern nicht zu erwar-
ten. Tierarten die diese Flächen nach der Bauphase besiedeln finden den aufgrund
der Beschattungsverhältnisse strukturierten Lebensraum bereits so vor.
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Kleinsäuger

Die Einfriedung der Anlage wird so gestaltet, dass sie für Klein- und Mittelsäuger

sowie Amphibien keine Barrierewirkung besteht.

Dies wird durch eirien angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öff-
nungen von mindestens 10 x 20 cm Größe iri Bodennähe und im Höchstabstand von
15 m gewährleistet. Beeinträchtigungen für Kleinsäuger (wie Fuchs, Hase und
Dachs) werden dadurch vermieden,

Großwild

Durch die zunehmeride Flächenversiegelung und intensive Nutzung vori Land-
schaftsräumen werden die Lebensräume bestimmter Arten immer mehr einge-
schränkt. Vor allem die Zerschneidung einzelner Biotope ist für die betroffenen Tier-

und Pflanzenarten ein großes Hindernis, da der genetische Austausch zwischen
Populationen, Tierwanderungen sowie natürliche Ausbreitungs- und Wiederbesied-

lungsprozesse eingeschränkt wird, Eine solche Beeinträchtigung von Wertbiotopen
ist im vorliegenden Fall nicht für die Realisierung des geplanten Vorhabens erfor-
derlich. In Verbindung mit den neu geplanten Heckenpflanzurigen werden Biotop-
strukturen geschaffen, wodurch die Entwicklung funktionsfähiger ökologischer
Wechselbeziehungen (Biotopverbund) gefördert wird.

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage wird aus versicherungstechnischen Gründen

eingezäunt. Größeren Säugetieren (Wildschwein, Reh, Rotwild) ist damit das Nutzen
des Sondergebietes nicht mehr rm5g!ich. Dadurch werden sich Nahrungsflächen
reduzieren und traditionell genutzte Verbundachsen und Wanderkorridore auf die

umliegenden Flächen verschieben. Eine nachhaltige Beeinträchtigung der Populati-
onsentwicklung ist allerdings nicht zu befürchten,

Avifauna

Bisher erfolgte Untersuchungen und Studien an Freiflächen-Photovoltaikanlagen
zeigen, dass zahlreiche Vogelarten die Zwischenräume und Randbereiche von
Freiflächen-Photovoltaikanlagen als Jagd-, Nahrungs- und Brutgebiet nutzen kön-
nen. Vor allem Singvögel aus benachbarten Gehölzbiotopen nutzen die Anlagenflä-
chen zur Nahrungsaufnahme. Im Winter gehören dazu auch die schneefreien Berei-
che unter den Modulen, Für Greifvögel weisen die extensiv genutzten Anlagenflä-
chen ein attraktives Angebot gegenüber der Umgebung auf. Von Singvögeln werden
die Solarmodule bevorzugt als Ansitz- oder Singwarte genutzt,

Studien zeigen auch, dass die Gefahr der Wahrnehmung von Solarmodulen als
Wasserfläche nicht besteht,

Als vorwiegend optisch orientierte Tiere mit gutem Sichtvermögen werden die für
einen Menschen aus der Entfernung wie eine einheitlich erscheinende Wasserfläche
wirkende Ansicht schon aus qröl3erer Entfernung in einzelne Modulbestandteile

aufgelöst,
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Im Ergebnis konnte nachgewiesen werden, dass insbesondere rastende und Nah-
rung suchende Vögel Freiflächen-Photovoltaikanlagen meiden und auf benachbarte
Flächen ausweichen.

Flugrichtungsänderung, die als Irretations- und Attraktionswirkung interpretiert
werden könnten, konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden."
Wiederspiegelungen vori Habitatelementen, die Vögel zum horizontalen Anflug
motivieren sind durch die Ausrichtung der Module zur Sonne kaum möglich. Ein
erhöhtes Mortalitätsrisiko für Vögel ist somit auszuschließen.

Kollisionsereignisse durch einzeln stehend hochragende Solarmodule sind ebenso
auszuschließen, wie die Kollision wegen des Versuchs des ,,Durchfliegens? aufgrund
des Neigungswinkels der Module und der fehlenden Transparenz sicher auszuschlie-
ßen.6

Blendwirkungen reduziereri sich aufgrund der modernsten technischen Ausstattung
der Module. Die Umgebungshelligkeit wird lediglich um 3o/o überschritten, Lichtblit-
ze wie bei schnell bewegten Strukturen sind durch die nahezu unbewegten Module
nicht zu erwarten. Aufgrund der Sonnenbewegung sind zudem für stationäre Be-
obachter (brütender Vogel) nur sehr kurze ,,Blendsituationen? denkbar, Es liegen
derzeit keine belastbaren Hinweise auf erhebliche Beeinträchtigungen von Tieren
durch kurze Lichtreflexe vor. Diesen treten zumal auch in der Natur (Gewässerober-
flächen) regelmäßig auf. Damit sind Auswirkungen auf die Avifauna durch Lichtre-
flexe und Blendwirkungen nicht zu erwarten."

Anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Lärm sind bei dem derzei-
tigen Stand der Technik von Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht zu erwarten.
Das artenschutzrechtliche Tötungsverbot ist angesichts der vorliegenden europäi-
schen Rechtsprechung für das o. g, Vorhaben grundsätzlich nicht relevant.
Für das oben beschriebene Plangebiet sirid zudem keirie Wirkungen auf bekannte
Empfindlichkeiten der erfassten Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten
Verbotstatbestände des erheblichen Störens wild lebender Tiere oder die Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen,

Dem Bau einer Freiflächeri-Photovoltaikanlage zur Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien am geplanten Standort in der Gemarkung Plau stetien nach derzeitigem
Kenntnisstand keine erheblichen naturschutzrechtlichen Belange entgegen,
Sonstige beeinträchtigende Wirkungen des Vorhabens auf die Flora und Fauna sind
nach derzeitigem Kenntnisstarid nicht zu erwarten.

5 Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen des
Bundesministerium für umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007
Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, BfN-Sknpten 247,

Bundesamt für Naturschutz, 2009
' Urteil des Landgerichts Frankfurt/ Main vom 18.07.2007 (AZ: ,,/12 0 322/06)
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Abbildung 7: extensives Grünland auch im

Schattenbereich der Module, Foto: ALTUS

2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Geologie und Boden

Die mit dem Vorhaben in Verbindung stehenden Maßnahmen haben keine Auswir-

kungen auf das Schutzgut Geologie.

Der Boden ist als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen und Tiere insbe-
sondere in seinen Funktionen als Lebensraum für Bodenorganismen, als Standort

für die natürliche Vegetation und Standort für Kulturpflanzen, als Ausgleichskörper
im Wasserkreislauf, als Fi!ter und Puffer für Schadstoffe sowie als landschaftsge-
schichtliche Urkunde anzusehen.

Durch den Einsatz der bautechnischen Geräte sowie durch den Fahrzeugverkehr

besteht die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe,

Schmieröle), insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser
ansammeln kann.

Vor Beginn der Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfrei-
en Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangel-
hafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen,

Gleichzeitig werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle
Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen
Bauausführung belehrt.

Lagerplätze sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten, der ein Freisetzen
von Schadstoffen unterbindet,

I

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur
Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-
gemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen.

Die Bauleitung hat u. a, die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen
zu kontrollieren und durchzusetzen, Eine erhebliche Beeinträchtigung der Qualität
des Wassers durch Stoffeinträge ist nicht zu erwarten,
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für das Schutzgut Boden ist festzustellen, dass die wesentlichen Funktionen durch
die geplante Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht
verloren gehen. Durch die vorhabenbedingte Umwandlung von intensiv genutzten
Ackerflächen in Dauergrünland sind deutliche Verbesserungen des Bodenhaushaltes
und der Bodenfunktion zu erwarten.

Die Verlegung der Kabel beschränkt sich auf Flächen mit geringer Bedeutung für
den Arten- und Biotopschutz. Es werden intensiv landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen für die Kabelverlegung geriutzt. Die Fläche wird nur während der Baudurch-
führung temporär beansprucht. Der Arbeitsstreifen kann nach der Verlegung wieder
rekultiviert werden. Die Wertigkeit des Biotoptyps wird nicht verändert.

Durch die Ablenkung des Niederschlagswassers von den Bereichen unterhalb der
Module ist der natürliche Feuchtigkeitseintrag nur geringfügig reduziert,

Erfolgte Untersuchungen bei bereits bestehenden Photovoltaikanlagen erbrachten
jedoch keine signifikanten Belege, die auf eine hierdurch verursachte Veränderung
des Bodenwasserhaushaltes hinweisen,

2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Durch den Betrieb der Freiflächen-Photovoltaikanlage werden keine Immissionen
erzeugt, die zu nachteiligen Wirkungen auf das Grund- oder Oberflächenwasser
führen. Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller Versiegelungen und der
Überdachung mit Solarmodulen überwiegend vollständig und ungehindert im Boderi
versickern. Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt nicht.

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Qualität des Wassers durch Stoffeinträge ist
bei fachgerechter Auslegung und Installation der Sicherheitseinrichtungen sowie
Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen Anforderungen, Regeln und Richtlinien
nicht zu erwarten,

Ein Einfluss auf Oberflächengewässer ist auszuschließen.

?.3 1 5 Auswirkungen auf das Srhnr:ygnt allgrimmnrir Klimaschutz

Die Errichtung und der Betrieb der Photovoltaikanlage haben keinen Einfluss auf
das standorttypische Klima,

Mit erhöhten Luftverschmutzungen durch Feinstaub ist temporär nur während der
Errichtung der Anlagen infolge der Bautätigkeit zu rechnen.

Die Anlage selbst arbeitet emissionsfrei, Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchti-
gungen der Luft sind nicht zu erwarten,

Mit der Flächeninanspruchnahme und der veränderten Flächennutzung (Baustellen-
einrichtung, Anlage von Lagerplätzen) werden die Versickerungs- und Verduns-
tungseigenschaften der Flächen vorübergehend beeinträchtigt. Veränderungen des
Kleinklimas sind jedoch unerheblich.
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Weitaus prägender ist allerdings die Erzeugung von elektrischer Energie über
Solarmodule und die damit verbunderie Einsparung fossiler Brennstoffe. Das heißt,
global klimarelevante Immissionen werden nachhaltig gemindert.

Negative Beeinträchtigungen des Klimas sind weitestgehend auszuschließen, Um-
fangreiche Hecken- und Strauchpf!anzungen sowie die Umwandlung einer intensiv
genutzten Ackerfläche in extensives Grünland verbessern als kleinklimabildende
Faktoren die lokaleri Klimabedingungen.

2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft

Freiflächen-Photovo!taikanlagen sind landschaftsfremde Objekte. Auf Grund ihrer
Größe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und der Materialverwendung führen sie zu
einer Veränderung des Landschaftsbildes,

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nur bedingt quantifizierbar. Es ist
eine Sichtbarkeit von Anlagenbestandteilen überwiegend zur offenen Landschaft
hauptsächlich mit zunehmender Entfernung bzw. in der unmittelbaren Nähe zur
Anlage zu erwarten.

Ein im Nordwesten des Geltungsbereiches vorhandener Höhenzug fällt in Richtung
Südosten ab. Aus diesem Grunde ist die Photovoltaikanlage aus der Ortslage Gaarz
kaum wahrnehmbar.

i

Zur Kompensation des Konfliktes ,,Minderung des Erlebnis- und Erholurigswertes
der Landschaft? ist die Eingrünung des Standortes durch Gehölzriegel im Osten,

Süden und Westen geplant.

Die Sichtbarkeit der Modultische im südwestlichen Bereich wird durch die vorhari-

den Gehölzstrukturen sowie die leichte Geländeerhöhung des Bahndamms unter-
bunden.

Die Hecke als landschaftsgesta!tendes Element sowie die Verwendung von einhei-
mischen standorttypischen Bäumen und Sträuchern mindern den Einfluss nachhal-

tig,

Die geplanten Gehölzpflanzungen strukturieren das Landschaftsbild und begrüneri
die östliche, südliche und westliche Grenze des Anlagenstandortes. Vorhersehbare
erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden dadurch erheblich
gemindert,

Die Module selber haben eine Größe von maximal 3 m, Die geplanten Gehölzpflan-
zungen werden diese Höhe überschreiteri. Zudem fällt das Gelände des Sonderge-
bietes von nordöstlicher ins südwestliche um etwa drei Meter ab.

Dadurch wird der Blick zur Anlage von der Ortslage nochmals gemindert.

Die geplanten Pflanzungen tragen zu einer Strukturierung der ausgeräumten Aqrar-
landschaft bei.
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Negative Beeinflussungen des Ortsbildes werden so gering wie möglich gehalten.
Die Wahrnehmbarkeit der bis zu drei Meter hohen Modultische wird durch die
günstige Topographie (geringe Höhenunterschiede) und durch die vollständige
Eingrünung des Standortes auf ein Minimum reduziert.

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild werden durch die Eingrünung des Geltungs-
bereiches vollständig ausgeglichen,

2.3.1.7 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung

Für Pläne, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten
ein Gebiet des Netzes "Natura 2000" (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete)
erheblich beeinträchtigen können, schreibt Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. §
34 des Bundesnaturschutzgesetzes die Prüfung der Verträglichkeit dieses Projektes
mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes vor,

Grundsätzlich ist es dabei jedoch nicht relevant, ob der Plan oder das Projekt direkt
Flächen innerhalb des NATURA-2000-Gebietes in Anspruch nimmt oder von außen
auf das Gebiet einwirkt.

Soll ein Plan aufgestellt werden, bei dem ein NATURA 2000-Gebiet in seinen Erhal-
tungszielen erheblich beeinträchtigt werden könnte, ist eine FFH-
Verträglichkeitsvorprüfung erforderlich.

Zu prüfen ist vorab, ob das Vorhaben der Definition eines Projektes bzw. eines
Planes nach § 34 Absatz 1 i, V. m, Artikel 1.2 der Hinweise zur Anwendung der §§
18 und 28 des Landesnaturschutzgesetzes und der §§ 32 bis 38 des Bundesnatur-
schutzgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern entspricht.

Innerhalb dieser Unterlage erfolgte unter Punkt 2.2.8 eine umfangreiche Auseinan-
dersetzung mit den Schutzgebieten des Untersuchungsraums,
FFH-Verträglichkeitsvorprüfung:

a) Einleitung

Die Zulässigkeit von Vorhaben, durch die Schutzgebiete erheblich beeinträchtigt
werden können, regelt § 34 Abs. 2 bis 4 BNatSchG.

Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchti-
gungen eines in § 34 Abs. I BNatSchG benannten Gebiets in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es
unzulässig.

Eine Verträglichkeitsprüfung lässt sich in drei Prüfungsschritte gliedern. Irn Rahmen
einer Vorprüfung wird die Möglichkeit geprüft, ob das Projekt eine erhebliche
Beeinträchtigung erzeugt. Kann eine solche Möglichkeit ausgeschlossen werden, so
ergeben sich keine habitatschutzrechtlichen Vorgaben für das oben genannte
Vorhaben.
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Besteht die Möglichkeit einer erheblicheri Beeinträchtigung, so besteht die Pflicht

zur Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung. Führt die Berücksichtigung der

Belange des Gebietsschutzes im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu urierheb-

lichen Beeinträchtigungen des Schutzgebietes, so ist das Projekt zulässig.

Bei einer erheblichen Beeinträchtigung ist das Vorhaben grundsätzlich unzulässig.

Für diesen Fall ist eine Abweichung (keine zumutbaren Alternativen, zwingende

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, mögliche Maßnahmen zur

Kohärenzsicherung nach § 34 Abs, 5 BNatSchG) zu prüfen,

Gegenstand dieser Unterlage ist im Weiteren die Prüfung, ob und wie weitgehend

eine FFH-Verträglichkeitsprüfung im Zusammenhang mit der Errichturig und dem

Betrieb von Freiflächenphotovoltaikanlagen am Vorhabenstandort in Gaarz erforder-
!ich ist.

b) Prüfung der Betroffenheit von europäischen Schutzgebieten

In einem Abstand von etwa 240 m zum Vorhabenstandort befindet sich das euro-

päische Vogelschutzgebiet DE 2539-401 ,,Plauer Stadtwald",

Das sonstige Sondergebiet ,,Photovoltaik? befindet sich nicht innerhalb
dieses europäischen Schutzgebietes.

c) Beurteilung der tatsächlichen Betroffenheit Europäischer Schutzgebiete

SPA DE 2539-401 ,,Plauer Stadtwald'

Erhaltungs- und Schutzziele:

Erhalt bzw. Wiederherstellurig eines ausschließlich autochthonen Prädatoren-
bestands (Raubsäuger), der einer Dichte entspricht, die insbesondere Boden-

brütern ausreichende Bruterfolgschancen lasseri

Erhalturig der bestehenden offenen bis halboffenen Landschaftsteile

Erhalt und Förderung des charakteristischen rotbucheridominierten Baumar-
tenspektrums und der typischen Bodenvegetation insbesondere durch Erhal-
tung und Förderung natürlicher Bestandsstrukturen mit hohen Altbaum- und
Totholzanteilen und charakteristischen Arteninventar sowie von Naturverjün-

gung

*

*

*

Bewertung :

Die geplante Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen widerspricht den o.g.
Erhaltungs- und Schutzzielen des Voge!schutzgebietes nicht,
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typische Gebietsmerkmale:
* laubholzreiche struktureiche Moränenlandschaft mit eingestreuten Kessel-

mooren und Rinnenseen sowie Relikten alter Nutzungsformen

Bewertung :

Oben genannte Strukturen werden von den geplanten Freiflächenphotovoltaikanla-
gen nicht in Anspruch genommen oder von außen beeinträchtigt.

relevante Zielarten:

Eisvogel,

Mittelspecht,

Schwarzspecht,

Zwergschnäpper,

Kranich,

Neuntöter,

Rotmilan,

Sperbergrasmücke

*

*

*

*

*

*

*

Bewertung :

Die bau- und betriebsbedingten Wirkungen von Freiflächenphotovoltaikanlagen auf
einer derzeit intensiv genutzten Landwirtschaftsfläche überlagern sich nicht mit den
Empfindlichkeiten der o.g. Vogelartenarten.

d) Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit anderen Vorhaben

Im Einflussbereich der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlagen sind keine Vorha-
ben bekannt, die einzeln oder im Zusammenwirken mit dem o.g. Vorhaben geeig-
net sind, erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die benannten europäischen
Schutzgebiete zu erzeugen.

e) Zusammenfassung der Vorprüfungsergebnisse

Nach § 34 des BNatSchG hat eine Prüfung von Plänen und Projekten auf Verträg-
lichkeit mit den Schutz- und Erhaltungszielen von Gebieten, die durch die Richtlinie
92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) und durch die Richtlinie 79/409/EWG
des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie)
geschützt sind, zu erfolgen.
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Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass die geplante Errichtung und der
Betrieb von Freiflächenphotovoltaikan!agen im Bereich einer intensiv genutzten
Landwirtschaftsfläche auch im Zusammenwirken mit anderen Vorhaberi keine

relevanten Wirkungen auf die Erhaltungsziele oder die Zielarten des Vogelschutzge-
bietes erzeugt.

Als Ergebnis der Verträglichkeitsvorprüfung kann festgestellt werden, dass die
geplante Errichtung und der Betrieb von Freiflächenphotovoltaikanlagen am geplan-
ten Vorhabenstandort verträg!ich mit den Erhaltungs- und Schutzzielen des Europä-

ischen Vogelschutzgebietes SPA DE 2539-401 ,,Plauer Stadtwald' ist,

2.3.1.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Bau- und Kunstdenkmale werden durch das Vorhaben nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht berührt.

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt

werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V vom 6. Januar 1998 (GVOBI. M-V S, 383, 392)
die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und
die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder
dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten,

Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigen-

tümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkenrien.

2.3.2 Entwicklungsprognoqpn des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung

des Vorhabens

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung des zu prüfenden Vorhabens
die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und Naturhaushalts am geplanten
Anlagenstandort keinen wesentlichen Veränderungen unterliegt.

2.3.3 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Durch Vermeidungs- urid Minderungsmaßnahmen, durch die zurückhaltende Er-
schließurig und Gliederung des Planungsraumes, durch die Verwendung modernster
Energiegewinnungstprhnologien und durch die Kompensation von unvermeidbaren
Eingriffen in den Natur- und Landschaftshaushalt des Geltungsbereiches mit Hilfe
von geeigneten Maßnahmen im Arilagenumfeld fügt sich der geplante Anlagen-
standort als Teil der Kulturlaridschafl: in den Bestand ein, Schutzgutbezogen erfolgt

hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen des geplanten Vorhabens

unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgütern,
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Schutzgut Mensch

Unter Punkt 2.2.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen
des Schutzgutes Mensch ermittelt werden,

Lediglich durch den Fahrzeugverkehr während der Bauphase erfolgt eine Freiset-
zung von Luftschadstoffemissionen. Die Arbeitszeiten in der Bauzeit beschränken
sich unter Einhaltung der Verwaltungsvorschrift ,,Baulärm? auf einen Bereich zwi-
schen 06:00 bis 18:00 Uhr.

Durch eine fachgerechte und ordnungsgemäße Bewirtschaftung mit ausreichend
qualifiziertem Personal wird ein reibungsloser Betrieb der Anlage angestrebt. Wech-
selwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten.

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Die bestehende Vegetationsdecke ist anthropogen überprägt und unterliegt einem
geringen Natürlichkeitsgrad. Änderungen des Vegetationsbestandes sind unver-
meidbar.

Die geplante Neuanpflanzung einer Hecke soll den Landschaftsraum strukturieren.

Die Umwandlung einer intensiv genutzten Ackerfläche in extensives Grünland führt
zu einer Verbesserung der Lebensraumqualität vor allem für Offenlandbrüter und
gehölgebundene Vogelarten. Gleichzeitig dienen Sie als Lebensraum von unter-
schiedlichen Insekten, Kleinlebewesen und Vögeln, Wechselwirkungen treten beim
Großwild auf sind jedoch als unerheblich zu bewerten.

Srhiirygut Boden
- g - -

Durch die Umwandlung der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Ackerflächen iri
extensives Grünland und die geplante Heckenpflanzung werden sich die Bodenei-
genschaften langfristig verbessern.

Srhq«t:g«gt Wasser

Die geplante Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen führt zu keinen nen-
nenswerten Auswirkungen auf deri Bodenwasserhaushalt bzw. auf relevante Frei-
wasserspeicher im Geltungsbereich.

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern über das oben angeführte Maß hinaus
sind nicht zu erwarten.

Schutzgut Luft und Klima

Luft ist als Medium ein wesentlicher Transportpfad für die Ausbreitung von Ge-
ruchsstoffen, Schall und Abgasen.
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Maßnahmen zur Immissionsminderung während der Bauphase sorgen dafür, dass
keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Merisch sowie der Fauna und

Flora (Schutzgut Tiere und Pflanzen) zu erwarten sind. Freiflächen-
Photovoltaikanlagen arbeiten immissionsfrei,

t l and;chaftfpli
Sl*lllllr41llll

?

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann mit den geplanten Kompensationsmaß-
nahmen vollständig ausgeglichen werden,

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar.

Srhutygut Kultur- und sonstige Sachgüter

Durch die Planung sind keine Bodendenkmale betroffen. Wechselwirkungen mit
anderen Schutzgütern sind auszuschließen,

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglirhkeiten

Der Standort dient seit Jahren als landwirtschaftliche Nutzfläche.

Der bisherige Betriebsverkehr mit landwirtschafl:lichen Maschinen und Fahrzeugen
erzeugt eine gewisse Vorbelastung des gewählten Standortes, die die Auswirkungen
der Errichtung und des Betriebs der vorgesehenen Freiflächen-Photovoltaikanlage
puffert,

Ein Anschluss an das öffent!iche Straßenverkehrsnetz besteht bereits über die

Anbindung des Geltungsbereiches an einen vorhandenen Feldweg der an die Bun-
desstraße B 103 anbindet. Weitere Verkehrsflächen sind für das Vorhaben nicht

erforderlich.

Negative Beeinflussungen anderer diskutierter Standorte konnten so vermieden
werden.

Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler Energieträger zu Gunsten der
Erzeugung von Solarenergie. Der erzeugte Strom soll in das öffentliche Versor-
gungsnetz eingespeist werden,
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3. Weitere Angaben zur Umweltprüfung

3.I Beschrpimmg von mpthodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw.
Kenntnislücken

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumen-
tativ. Hinweise zum Detailierungsgrad und zu den Anforderungen an die Umwelt-
prüfung wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung der zuständigen
Fachbehörden ermittelt,

Demnach sind im Rahmen der Umweltprüfung keine weiteren Immissionsgutachten
erforderlich.

Hinweise zur Überwachung (Monitoring)

Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen,
um unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln.

Das vorhabenbezogene Monitoringkonyppt sieht vor, diese Auswirkungen durch
geeignete Überwachungsmaßnahmen und Informationen unter Berücksichtigung
der Bringschuld der Fachbehörden nach § 4 Absatz 3 BauGB in regelmäßigen
Intervallen nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeigne-
te Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Die Stadt Plau am See plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisierung
des Vorhabens zu prüfen, ob die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutli-
chen Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im Nachhinein zutreffen, bzw.
erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen aufgetreten sind. Die Prüfung
erfolgt durch Abfrage der entsprechenden Fachbehörden.

Mit dem Monitoringkonzept in Verbindung stehende Aufwendungen sind durch den
Vorhabenträger zu tragen.

3.2

3.3 Erforderliche Sondergutarhtpn
J------?oo

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichts waren weitere Sondergutachten
erforderlich.

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wurde eine Spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung für den untersuchungsraum durchgeführt.

Gegenstand dieser naturschutzfachlichen Bewertung war es zu prüfen, ob sich die
vorhersehbaren Wirkungen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit entsprechen-
den Empfindlichkeiten überlagern.

Auf Grund der unterentwickelten Ausstattung des in Rede stehenden Planungsrau-
mes ist es auszuschließen, dass die ökologische Funktion des vom geplanten Vor-
haben betroffeiqen Gebietes als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in ihrem räumli-
chen Zusammenhang zerstört wird.
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Das artenschutzrechtliche Tötungsverbot ist angesichts der vorliegenden europäi-
schen Rechtsprechung für das o,g. Vorhaben grundsätzlich nicht relevant,

Für das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte

Empfindlichkeiten streng geschützter Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten
Verbotstatbestäride des erheblichen Störens wild lebender Tiere oder die Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen.

Der Erricht«»ng einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Erzeugung erneuerba-

rer Energien aus Solarenergie am geplanten Standort stehen nach dprypitigpm

Kenntnisstand keine naturschutzrechtlichen Belange entgegen.
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4. Allgemein verständliche 7nrimmpnfq'rarung

Ziel des Bebauungsplanes ist es, durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes
(§ 11 Abs. 2 BauNVO) ,,Energiegewinnung aus solarer Strahlungsenergie? den
Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu ermöglichen,

Das Plangebiet befindet sich östlich der Ortslage Gaarz,

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes beläuft sich auf eine Fläche
von 8849 ha.

Der Planungsraum unterliegt dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Plau
Am See. Dieser weist das Bebauungsplangebiet in einem Umfarig von etwa 55 ha
als Fläche für die Landwirtschaft sowie für rund 33,3 ha als Sondergebiet Photovol-
taikai.is,

r-«

Der Standort ist durch die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie
vorhandene vertikale Struktureri sowie die vorhanderie Bahnlinie stark vorgeprägt.
Der Geltungsbereich wird ausgehend von der Bundesstraße B 103 über einen
vorhandenen Feldweg erschlossen. Ein Ausbau ist nach derzeitigem Kenntnisstand
nicht vorgesehen oder erforderlich.

Die eingehende Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens auf die zusam-
mengefassten Schutzgüter ergab, dass mögliche Beeinträchtigungen nicht die
Erheblichkeitskennwerte überschreiten.

Die Prüfung der Wirkung des Vorhabens auf die Schutzgüter im Geltungsbereich
ergab, dass diese nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als nicht
erheblich zu bewerten.

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebe-
nen und bewerteten Schutzgüter kann nicht festgestellt werden.

l
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5. Anhang

Anhang I Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP), Baukonzept

Neubrandenburg GmbH (2014)

Anhang II Landschaftsbildbewertung, Baukonzept Neubrandenburg GmbH
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1 . Änderung und 1 . Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
,,Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See -1-

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG GEMÄß § 10 ABSATZ 4 BAUGB
ZUR 1. ÄNDERUNG UND 1. ERGANZUNG DES NR. 06

,,Pm?ro?rs«i?qa= ?' DER S;rmr PLAU AM SEE

Gemäß § 10 Absatz 4 BauGB ist dem Bebauungsplan zur 1. Änderung und 1. Ergänzung des
Bebauungsplans Nr. 06 ,,Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See eine
zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und
die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan
berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

Chronologie des Verfahrens

Aufstellungsbeschluss

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
(gemäß § 3 Abs. I BauGB)

Frühzeitige Beteiligung der Behörden
u. sonstiger Träger öffentlicher Belange
(gemäß § 4 Abs. I BauGB)

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Öffentliche Auslegung
(gemäß § 3 Abs. 2 BauGB)

Beteiligung der Behörden und

sonstiger Träger öffentlicher Belange
(gemäß § 4 Abs. 2 BauGB)

Abwägungsbeschluss
(gemäß § 4 Abs. 2 BauGB)

Satzungsbeschluss

24.10.2012

vom 02.12.2013 bis 10.01 .2014

02.12.2013 (bis 10.01.2014)

26.02.2014

vom 07.04.2014 bis 09.05.2014

07.04.2014 (bis 09.05.2014)

22.10.2014

22.10.2014

Anlass der Planaufstellung

Die Sechste Freiland Photovoltaik GmbH und Co. KG (nachfolgend als Vorhabenträger genannt)
plant auf einer Fläche von mindestens 76,8 ha die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur
Erzeugung von solarer Strahlungsenergie (Photovoltaik). Der Bebauungsplan wird im
Parallelverfahren mit der 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Plau am See
aufgestellt. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan vom 1 1 .09.2002 unter Berücksichtigung
der 1. Änderung vom 24.09.2012 weist das Plangebiet schon teilweise als Sondergebiet
Photovoltaik aus (33,3 ha). 55 ha sind jedoch noch als Flächen für die Landwirtschaft
ausgewiesen. Ziel der 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06 ist es die
restlichen 55 ha als Sondergebiet Photovoltaik auszuweisen.

Der räumliche Geltungsbereich der 1 . Änderung und 1 . Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
,,Photovoltaikanlage Gaarz" beläuft sich auf eine Fläche von 88,9 ha.

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 BauGB



'I . Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
,,Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See -2-

Er erstreckt sich im Außenbereich auf die Flursfücke 88 (teilweise), 11 0, 11 1 , 'l 14, 1 "l 5 teilweise,
118 teilweise, 119, 120, 121 , 122, 123, 124, 1 12/1 , 1 13/1 , 1 13/2 teilweise, 11 3/3 teilweise, 1 14/2
teilweise, 1 14n, 11 7/1 teilweise, 125/"l , 126/7, 1 26/8 der Flur 17 in der Gemarkung Plau.

Das Bebauurigsplangebiet liegt südöstlich der Ortslage Gaarz und wird wie folgt begrenzt:

im Norden durch Feldhecke, Acker- und Urilandflächen (Flurstücke 7/5, 125/2 der Flur 17 in
der Gemarkung Plau)

im Osten durch die Bundesstraße B 103 (Meyenburger Chaussee)

im Süden durch landwirtschaftliche Nutzflächen (Gemarkurrg Granzin Flur 4)

im Westen durch landwirtschaftliche Nutzflächen und eiris Feldhecke sowie nordwestlich
durch die Nutzgärten der Wohnbemuung der Ortslage Gaarz.

Die Stadtvertretung der Stadt Plau am See stimmte dem Antrag zur 1. Änderung und 1.
Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06 ,,Photovoltaikanlage Gaarz" zu und hat auf ihrer Sitzuhg
am 24.10.2012 beschlossen, den Bebauungsplan aufzustellen.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungeri des allgemeinen Klimaschutzes dient der
Bebauungsplan darüber hinaus, mit der Schaffung der planungsrechtlichen Grur)dlagen für
die Erzeugung emeuerbarer Energien auch der Minderung des CO2-Ausstoßes und trägt so
zur Mitigation (Minderung) des globalen Klimawandels bei.

Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange:

Für die Umweltbelange wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprfüung durchgeführt, in
der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt worden sind. Diese Belange wurden
im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB als gesonderter Teil der Begründung zum
Bebauungsplan dargelögt=:

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die Auswirkungen durch die
Erweiterung des sonstigen Sondergebiets ,,Photovoltaik".

Das Vorhaben liegt in keinem Schutzgebiet gemäß §§ 21 bis 29 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG). Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich jedoch zwei gesetzlich
geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. V. m § 20 des Naturschutzausführungsgesetzes
Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V). Diese Strukturen werden allerdings nicht
überplant.

Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgte eine Bestandserfassung der Schutzgüter Boden,
Wasser, Klima, Pflanzen und Tiere, Landschaftsbild und eine Bewertung der zu erwartenden
Auswirkungen des Vorhabens auf die verschiedenen Schutzgüter.

Die eingehende Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens auf die
zusammengefassten Schutzgfüer ergab, dass diese nicht zusätzlich erheblich oder nachhaltig
beeinträchtigt werden sowie m«5gliche Beeinträchtigungen nicht die Erheblichkeitskennwerte
überschreiten.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als nicht erheblich zu
bewerten. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und
bewerteteri Schutzgüter konnte nicht festgestellt werden.

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 BauGB
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Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung:

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz I BauGB fand vom
02.12.2013 bis zum 10.01.2014 in Form einer öffentlichen Auslegung statt. Es wurde die
Möglichkeit gegeben, sich an der Planung zu beteiligen indem die Pläne und Vorentwürfe
eingesehen werden konnten.

Die Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §
4 Absatz I BauGB erfolgte mit Schreiben vom 02.12.2013. Sie wurden aufgefordert, sich
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu
äußern. Anhand dieser Stellungnahmen wurden der Untersuchungsrahmen und der
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 BauGB festgelegt.

Während der öffentlichen Auslegung der 1 . Änderung und 1 . Ergänzung des Bebauungsplans
Nr. 06 ,,Photovoltaikanlage Gaarz" nach § 3 Absatz 2 BauGB wurde in der Zeit vom
07.04.2014 bis 09.05.2014 durch die Öffentlichkeit eine Stellungnahmen vorgebracht.

Zusätzlich zu Planentwurf und Begründung lagen Informationen zu den nach Einschätzung
der Stadt Plau am See wesentlichen umweltrelevanten Belangen vor, die eingesehen werden
konnten:

Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim,

Untere Immissionsschutzbehörde

vom 17.01.2014

* Während der Realisierungsphase der Baumaßnahme sind die Immissionsrichtwerte
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen
VwV - vom 19. August 1970 durchzusetzen.

@ Die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor
schädlichen Umwelteinwirkungen sowiö zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen
sind zu gewährleisten (§ 23 BlmSchG).

* Für die Sondergebiete Photovoltaikanlagen ist nachzuweisen, dass eine Blendwirkung
der eingesetzten Module für die Umgebung auszuschließen ist.

Entsprechend § 3 der Verordnung über elektromagnetische Felder sind die 20 kV -
Freileitungen und Transformatorenstationen (Niederfrequenzanlagen) so umzuverlegen und
zu errichten, dass eine unzulässige Beeinflussung bzw. eine Schädigung von Personen
ausgeschlossen wird.

hierzu lagen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Mensch

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 BauGB
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Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim,

Untere Naturschutzbehörde

yom 06.03.2014

a Betroffenheit des Fischadlers mit Horststandort westlich des Vorhabenstandortes ist

zu prüfen.

0 Das Vorkommen und eine mögliche Betroffenheit geschützter Arten gemäß Anhang IV
FFH-Richtlinie oder europäischen Vogelarten bei Umsetzung der Planung sowie eine
Betroffenheit artenschutzrechtlicher Verbotsnormen des § 44 Abs. I BNatSchG sind zu
ermitteln und zu bewerten.

*

* Geschützte Biotope im Sinne von § 20 Abs. I NatSchAG M-V oder geschützte
Einzelobjekte im Sinne des Gesetzes müssen im B-Plan rlächengenau mit dem dafür
geeigneten Planzeichen dargestellt werden. In dem Fall, dass gesetzlich geschützte Gebiete
oder Objekte in den Baugebieten liegen, sind zudem Abstandsflächen in ausreichender Breite
einzuzeichnen.

* Der Randbereich des B-Plan-Gebietes ist komplett mit einer 5-reihigen und

mindestens 10 m breiten Anpflanzung für den Zweck einer Sichtverschattung bzw.
Sichtverstellung zu versehen (,,Abschirmpflanzung"). Die geplante Hecke mit einer Breite von
3 m (also einreihig) kann diesen Anspruch nicht erfüllen. Die notwendige Anpflanzung ist für
die Kompensation anrechenbar.

* Des Weiteren ist im Teil B festzusetzen, dass die sichtverschattende/sichtverstellende

Pflanzung als freiwachsende Hecke zu entwickeln und in der gesamten Zeit des Betriebs
nicht zu beeinträchtigen, zu hemmen oder zu verändern ist.

hierzu lagen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Tiere, Pflanzen, Landschaftsbild

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Stellungnahme der Gemeinden Alt Schwerin, Fünfseen, Zislow sowie Stadt Malchow

vom 11.12.2013

* Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Erweiterung des bisherigen
Standortes zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf nunmehr mindestens 76 ha. fö
Anbetracht der geplanten Größenordnung der Anlage halte ich eine umfassende
Auseinandersetzung mit den potentiellen Auswirkungen der geplanten Maßnahme sowohl auf
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse als auch auf das Orts- und Landschaftsbild aufgrund
der unmittelbaren Nähe zum Ortsteil Gaarz für zwingend notwendig.

hierzu lagen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Mensch sowie

Orts- und Landschaffsbild mit Anhang Landschaftsbildanalyse

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 BauGB
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Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege

vom 17.12.2013

Belange der Baudenkmalpflege und Bodendenkmalpflege wurden berücksichtigt.

hierzu lagen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter

sowie Begründung Pkt. 10

Stellungnahme des Bundes für umwelt und Naturschutz Deutschland,

Ortsgruppe Plau

vom 07.01 .2014

Der BUND befürwortet grundsätzlich die Einrichtung von Photovoltaikanlagen,
allerdings mit Einschränkungen.

* Bedenken bestehen wegen der Sperrwirkung der Anlage für wechselndes
Schalenwild.

@ Beim Soll südlich von Gaarz wird befürchtet, dass der Baumbestand beseitigt wird, um
eine Beschattung der Umgebung zu verhindern.

* Als Lebensraum für Bodenbrüter, kleine Säugetiere und Reptilien hat die freibleibende
Fläche östlich der Bahn eine besondere Bedeutung. Dort sollte die Ruine des Fernheizwerkes
beseitigt und die Fläche z. B. im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme renaturiert werden.

* Dass statt der Gesamtfläche lediglich die von den Modulen bedeckte Fläche
angesetzt ist, wird beanstandet. Schließlich wird die gesamte Fläche eingezäunt. Es bleibt
abzuwarten, welch ein Sonderlebensraum sich auf dem mageren Boden bei starker
Beschattung durch die Module dort entwickelt.

hierzu lagen aus: Umweltbericht zum Schutzgut Tiere und Pflanzen

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Stellungnahmen von Bürgern im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. I BauGB

vom 15.12.2014

@ Beschränkung der Projektierung auf das Planungsgebiet östlich der Ortslage Gaarz in
Richtung B 103 und somit Verzicht auf die Teilfläche südlich der Ortslage Gaarz und ggf.
weitere angrenzende Grundstücksflächen.

* Die Projektplanung sollte eine umfangreiche Begrünung in Richtung der Ortslage
Gaarz vorsehen und aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Wohnsiedlung deutlich über dem
Normalstandard liegen. Dies betriffi insbesondere die sicher avisierte Umzäunung des
Solarparks.

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 BauGB
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* Aussagen zum Einsatz von Chemikalien auf Grünflächen sowie zu den Auswirkungen
auf die Anwohner durch die Blendeffekte der Kollektoren werden gefordert.

hierzu lagen aus: umweltbericht zum Schutzgut Mensch, Tiere und Pflanzen sowie

Orts- und Landschaftsbild mit Anhang Landschaffsbildanalyse

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berührt werden konnte, wurden mit Schreiben vom 07.04.2014 von der Planung
unterrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf der 1. Änderung und 1. Ergänzung des
Bebauungsplans Nr. 06 ,,Photovoltaikanlage Gaarz" zum Stand Januar 2014 aufgefordert. Bis
zum 09.05.2014 gingen 17 Stellungnahmen von Behörden, Träger öffentlicher Belange und
Nachbargemeinden ein.

Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der
Nachbargemeinden hat die Stadtvertretung laut den in der Beschlussvorlage niedergelegten
Abwägungsvorschlägen geprüft.

r

Im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach § 4 Absatz 1 und 2 BauGB sowie nach § 3
Absatz 1 und 2 BauGB wurden insbesondere die Hinweise, Anregungen und Forderungen

aus den Stellungnahmen des Landkreises Ludwigslust-Parchim bei der Aufstellung des
Bebauungsplanes berücksichtigt und die Satzung des Bebauungsplans ggf. entsprechend
angepasst.

Die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden,
welche Hinweise, Anregungen und Forderungen vorgetragen haben, wurden von diesem
Ergebnis unter Angabe von Gründen in Kenntnis gesetzt.

Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten und Begründung der gewählten
Planvariante

Die Prüfung von Alternativstandorten ergab, dass das Plangebiet derzeit einer intemiv
agrarwirtschaftlichen Nutzung unterliegt, jedoch liegen die Bodenwertzahlen für dieses Gebiet
im unteren Bereich. Somit geht kein hochwertiges Ackerland durch die Photovoltaikanlagen
verloren. Konversionsflächen stehen im gesamten kommunalen Einzugsgebiet nicht zur
Verfügung. Durch die Bahnlinie, die durch das Plangebiet führt und die intensiv
agrarwirtschaftliche Nutzung wird somit nur ein stark anthropogen vorgeprägter Standort
erweitert.

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 BauGB
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Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Alle übergeordneten Planungsziele und die Entwicklungsziele der Stadt Plau am See wurden
innerhalb des Bauleitplanverfahrens berücksichtigt.

Mit der 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06 ,,Photovoltaikanlage
Gaarz" der Stadt Plau am See wurde durch die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes
,,Energiegewinnung auf E5asis solarer Strahlungsenergie" (SO EBS) (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung, den Betrieb einer
Photovoltaikanlage geschaffen.

Der räumliche Geltungsbereich erstreckt sich auf ca. 88,9 ha.

Die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes wurden bei der

Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt. Es erfolgte eine ausführliche
Bestandserfassung der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Pflanzen und Tiere,
Landschaftsbild und eine Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf
die verschiedenen Schutzgüter.

Die eingehende Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens ergab, dass eine
erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der bewerteten Schutzgüter nicht zu
erwarten ist.

Die Stadtvertretung hat die 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 06
,,Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See bestehend aus der Planzeichnung und
dem Text, mit Stand von September 2014 am 22.10.2014 (Beschluss-Nr. S/14/0050)
beschlossen. Die Begründung einschließlich Umweltbericht mit Stand von September 2Ö14
wurde am 22.10.2014 gebilligt.

Die Bekanntmachung über die Satzung der 1. Änderung und 1. Ergänzung des
Bebauungsplans Nr. 06 ,,Photovoltaikanlage Gaarz" der Stadt Plau am See erfolgt im
amtlichen Mitteilungsblatt ,,Plauer Zeitung". Mit Ablauf des Erscheinungstages dieser
Bekanntmachung, tritt der oben genannte Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 BauGB i. V. m.
der Hauptsatzung der Stadt Plau am See, in Kraft.

Plau am See, den . j'.". , !'».,l.-. .2. !Q.!'>.

Siegel

M
Unterschrift

Bürgermeister
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